
S O Z I A L E T H I K 

POLITISCHE ETHIK 



S A M M L U N G P O L I T E I A 
Veröffentlichungen der Union de Fribourg 

Internationales Institut für 
Sozial- und Politikwissenschaften 

Freiburg/S ch weiz 

Herausgegeben von 
Prof. Dr. Dr.h.c. A.F.Utz, Dr. B. Gräfin von Galen 

und Prof. DDr. W. Ockenfels 

Bd. X 

S O Z I A L E T H I K 

V. TEIL 

P O L I T I S C H E E T H I K 

S C I E N T I A H U M A N A I N S T I T U T - B O N N 
- W B V B O N N -



ARTHUR FRIDOLIN UTZ 

S O Z I A L E T H I K 
MIT INTERNATIONALER BIBLIOGRAPHIE 

V. TEIL 

P O L I T I S C H E E T H I K 

Unter Mitarbeit von 
Brigitta Gräfin von Galen 

S C I E N T I A H U M A N A I N S T I T U T - B O N N 
- W B V B O N N -



CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Utz, Arthur F . : 
Sozialethik: mit internationaler Bibliographie / Arthur Fridolin Utz. 
Scientia-Humana-Institut, Bonn. - Bonn: WBV 

(Sammlung Politeia; Bd. 10) 
Teilw. in der IfG-Verl.-Ges., Bonn. - Teilw. hrsg. vom Inst, für Gesellschaftswiss. 
Walberberg, Bonn 

NE: GT 

Teil 5. Politische Ethik / unter Mitarb. von Brigitta Gräfin v. Galen. 
2000 
ISBN 3-923202-11-3 

2000 
WBV. - H. Weiskirch-Buchvertrieb und Verlag GmbH 

D-53113 Bonn, Wesselstr. 10 
Druck: Maus-Offsetdruck GmbH, Konstanz 



VORWORT 

Die politikwissenschaftliche Definition des Politischen, die zur Konzeption 
einer nach eigenen Gesetzen geregelten politischen Ordnung geführt hat, 
kann von der politischen Ethik nicht übernommen werden. Der Ethiker kann 
nur im ganzheitlichen Sinn von der menschlichen Handlung sprechen, nenne 
man diese nun gesellschaftlich, wirtschaftlich oder politisch. Es bleibt ihm 
daher nichts anderes, als diese Handlungen wieder ins ganzheitliche Denken 
zu integrieren. Das soll nun hier im Hinblick auf die politisch genannte 
Handlung geschehen. Von diesem kritischen Gesichtspunkt aus wurden die 
einzelnen Themen gewählt. Im Zentrum steht naturgemäß die wertneutrale, 
nur durch eine technische Verfahrensregel normierte Demokratie. Diese 
Regel beherrscht in der empirischen Politikwissenschaft die Definition aller 
bürgerlichen Rechte und Pflichten. Würde der Ethiker dieser Definition fol­
gen, bliebe ihm nur die Aufgabe, die Tugenden zu lehren, die den Menschen 
zur Einhaltung dieser Spielregel anregen. 

Es sei besonders darauf hingewiesen, daß es auch hier wie in meiner gesam­
ten Sozialethik um die Institutionenethik geht. Die Ethik der Subjekte in der 
Institution wurde nur im Rahmen der Demokratie berücksichtigt. 

Hinsichtlich der BIBLIOGRAPHIE verweise ich auf die dort gemachten 
Angaben. Um den laufenden Text nicht mit der Überfülle der eingesehenen 
(mehrsprachigen) Literatur zu belasten, verweise ich auf die zu den einzelnen 
Objekten gehörenden Veröffentlichungen im bibliographischen Verzeichnis. 

Wie bereits im Band über die Wirtschaftsethik bin ich auch hier verpflichtet, 
meinen aufrichtigen Dank gegenüber meiner langjährigen wissenschaftlichen 
Assistentin Dr. Brigitta Gräfin von Galen auszusprechen für ihre kompetente 
Mitarbeit wie auch für die Erstellung der Register. 

Arthur F. Utz 
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ZUR EINFÜHRUNG 

Die politische Ethik und die empirischen Politikwissenschaften 

Das seit einiger Zeit in Gang gebrachte interdisziplinäre Gespräch, in dem die 
Vertreter der verschiedenen praktischen Wissenschaften zum Gedankenaus­
tausch und zur gemeinsamen Formulierung praktischer Orientierung zusam­
menkommen, kann nur dann zu einem brauchbaren Ergebnis führen, wenn 
die einzelnen Repräsentanten eines Wissenszweiges ihre erkenntnistheoreti­
sche Grundeinstellung kundtun. Was nützt es z.B., wenn ein Politikwissen­
schaftler und ein Ethiker sich darin einig sind, daß man in Entwicklungslän­
dern die Demokratie einführen müsse, jedoch von je verschiedenen Erkennt­
nisgrundlagen ausgehen, von denen aus sie zu ihrem Menschenbild gelangt 
sind. Der Politikwissenschaftler ist als Empirist erkenntnistheoretisch Sen-
sualist, der, dem Subjektivismus verpflichtet, den Menschen nur als Indivi­
duum mit eigenen Aspirationen begreifen kann. Für den Empiristen ist die 
Demokratie das einzige den Menschen ansprechende politische Modell, das 
in jedem Fall entweder nur ganz oder gar nicht realisierbar ist (USA-Modell 
der Politik). Für den Aristoteliker ist die Demokratie keine im Wesen des 
Menschen begründete politische Institution, sondern nur ein mögliches Mo­
dell von mehreren Staatsformen. Welches davon im konkreten Fall richtung­
weisend ist, kann er nur nach dem Studium der konkreten Lebensbedingun­
gen und Anschauungen des Volkes bestimmen. Kompromisse mit der kon­
kreten moralischen Einstellung des Volkes kann der Aristoteliker allerdings 
nur unter der Bedingung vornehmen, daß diese nicht im Widerspruch zu den 
übergeordneten natürlichen Normen stehen, während der Empirist, z.B. der 
Soziologe, sich unbekümmert an die existente Situation anpassen kann. 

Der Empirist wird aber an sich später einstellenden katastrophalen Folgen 
erkennen, daß die Verleugnung von natürlichen Prinzipien sich rächt. Er wird 
dann feststellen, daß die natürlichen Normen politischen Handelns, die nur 
durch die aristotelisch-metaphysische Erkenntnistheorie entdeckt werden 
können, doch reale Geltung haben. 

Der Empirist rühmt sich, daß er die politische Realität erfasse, während der 
Ethiker nur moralische Normen erstelle oder Werte vorweise. Gegen dieses 
Mißverständnis, das auch bei den Juristen verbreitet ist, gemäß denen das 
Naturrecht in den Sternen zu finden sei, wehrt sich der Aristoteliker. Die 
aristotelische Ethik ist nicht mit der phänomenologisch begründeten Wertleh-
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re Schelers zu verwechseln. Genau besehen, ist die aristotelische Ethik ei­
gentlich keine Wertlehre, sondern eine Finallehre menschlichen Seins. Ihr 
geht es um die Zwecke, auf die die menschliche Natur und ihre Vermögen 
angelegt sind. An diesen Anlagen kann der Mensch nichts ändern, genauso 
wenig, wie man den menschlichen Magen zu etwas anderem gebrauchen 
kann als zur Aufnahme der Nahrung zur Erhaltung des Lebenskraft. Sowohl 
der Empiriker wie der Philosoph stimmen in der äußeren Formulierung des 
Prinzips überein, daß man natürliche Anlagen des Menschen respektieren 
muß, um üble Folgen zu vermeiden. Die Begründung der allgemeinen Gül­
tigkeit dieses Prinzips ist aber bei beiden verschieden. Der Empiriker faßt die 
vielfachen Einzelerfahrungen zu einem Gesamturteil zusammen, so daß 
eventuell in einem speziellen Fall die üblen Folgen nicht erfahrbar werden, 
jedenfalls nicht in dem vom Empiriker erwarteten Zeitraum. Unter Umstän­
den muß er sein Allgemeinurteil korrigieren. Der Philosoph dagegen basiert 
sein Prinzip nicht auf Einzelerfahrungen, sondern auf dem Wesen der 
menschlichen Anlage. Er kann den Zeitraum, in dem sich bei Mißbrauch der 
natürlichen Anlagen die üblen Folgen einstellen, nicht angeben. Für ihn gilt 
aber die Erkenntnis, daß sich der Mißbrauch einer Wesensanlage mit logi­
scher Konsequenz, also notwendigerweise, irgendwie und irgendwann rächen 
wird. Besonders auf moralischem Gebiet werden die Folgen des Mißverhal-
tens erst sehr spät in der Erfahrung spürbar. Auch die moralischen Imperative 
sind in die Zweckordnung der menschlichen Natur eingebaut. Wer sie miß­
achtet, verfehlt seine Vervollkommnung und den Kern seines Glücks. So hat 
z.B. die Mißachtung der natürlichen Institution der Ehe auf weite Sicht den 
Verlust echt menschlicher Sozialität (Verwahrlosung der Gesellschaft) zur 
Folge. Aufgrund dieses finalen Zusammenhanges muß man daher die natürli­
che Institution der Ehe als gesellschaftlichen Wert bezeichnen. 

Die Werte werden also nicht durch eine phänomenologische Analyse unseres 
Wertempfindens gewonnen, sondern durch metaphysisch-reale Wesensab­
straktion der Zwecke der menschlichen Anlagen. Die Schwierigkeit besteht 
nur darin, diese erst abstrakt und allgemein erkannte Finalordnung durch die 
praktische Vernunft entsprechend der je verschiedenen Situation konkret zu 
definieren. Hier kommt die politische Klugheit ins Spiel, die man allerdings 
nicht mit der Rafinesse im politischen Handeln identifizieren darf.1 

Der Begriff der Institution als Grundlage der aristotelischen Erkenntnislehre 

Die aristotelische Erkenntnislehre enthält einen Begriff der Institution, der 
jeder Form von Idealismus konträr gegenübersteht und dem Denken nach 
dem Kausalprinzip entspringt, d.h. daß unser Verstand eine Struktur aufweist, 

Vgl. den Schluß des Artikels „Das Wesen der Politik". 
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die er selbst nicht produziert hat, die vielmehr eine natürliche Institution ist, 
für die man den Institutor noch suchen muß. Aristoteles war von der Existenz 
dieses Institutors überzeugt, obwohl er ihn nicht so eindeutig definieren 
konnte, wie es die christliche Lehre von der Schöpfung durch ein persönli­
ches ewiges Wesen tun kann. Aber man versteht aufgrund dieses Zusammen­
hanges, daß für Thomas von Aquin nur das aristotelische Denken zur Erklä­
rung der Wirklichkeit in Frage kam. 

Das wesentliche Element der Institution unserer Vernunft ist die Tatsache, 
daß wir unsere Begriffe aus der Wirklichkeit holen müssen, doch nicht in 
dem Sinn, daß alles Begreifen nur Erfahrung ist, sondern in dem Sinn, daß 
wir das Institutionelle in den erfahrbaren Dingen suchen müssen zur Unter­
scheidung von Wesen und konkreter Daseinsweise. Das Institutionelle ist 
identisch mit dem, was die Naturrechtslehre „natürliche Anlagen" nennt. 

Das ist der Grund, warum ich in der Ethik des politischen Handelns der ari­
stotelischen Erkenntnistheorie folge, wie sie durch Thomas von Aquin weiter 
ausgebaut worden ist. Das heißt aber nicht, daß ich Erfahrungstatsachen, die 
durch die politischen Wissenschaften festgestellt worden sind, ignoriere. Sie 
werden in dem Maß in die Bewertung aufgenommen, als sie bei der Konkre­
tisierung der Prinzipien hilfreich sind. Man darf die klassische Naturrechts­
lehre des Thomas von Aquin nicht dem Naturrecht der Neoscholastiker 
gleichsetzen. Die Neoscholastik mit ihrer subjektivistischen Orientierung 
steht Hugo Grotius (1583-1645), Christian Thomasius (1655-1728), vor 
allem Christian Wolff (1679-1754) näher als Thomas von Aquin. Für Thomas 
ist das Naturrecht ein Vernunftrecht. Der Prozeß, den die Vernunft bis zur 
Formulierung eines konkret gültigen Rechts durchzugehen hat, verlangt be­
sondere Aufmerksamkeit. Dieser logische Prozeß beginnt mit dem durch 
metaphysische Abstraktion gewonnenen Begriff der menschlichen Natur. Der 
Prozeß setzt sich fort in der „recta ratio"2, d.h. in der geordneten praktischen 
Vernunft, die mit dem konkreten Sachverhalt konfrontiert wird. Sie formu­
liert das konkret gültige Naturrecht. Die recta ratio ist nicht mit der machia-
vellistischen Zweckethik zu verwechseln im Sinn der Identifizierung des 
Politischen mit dem praktisch Möglichen. Die Rückführung aller Rechte auf 
die universale Sozialnatur des Menschen und damit auf das Gemeinwohl der 
Menschheit hat Thomas von Aquin davor bewahrt, die Menschenrechte un­
vermittelt auf das einzelne Subjekt zu beziehen, wie es in der allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von 1948 der Fall war, so daß dem Politiker 
als moralische Alternative zu Machiavelli nur die Ausbalancierung gleicher 
subjektiver Rechte im Sinne Kants blieb.3 

2 Zum Begriff der recta ratio vgl. S. 29. 
3 Vgl. Heinz-Gerd Schmitz, Moral oder Klugheit? Überlegungen zur Gestalt der Autonomie des 
Politischen im Denken Kants. In: Kant-Studien 81,4 (1990) 413-434. 
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Die Toleranz als Grundprinzip der empirischen politischen Wissenschaft 

Dieses Modell der Ausbalancierung subjektiver Rechte ist ein typisches 
Merkmal der heutigen politischen Wissenschaft. Der Einfluß dieses Modells 
hat in einem beträchtlichen Maß auch die politische Ethik erfaßt. Wie man 
hinsichtlich der Wirtschaft die Aufgabe der Ethik in nichts anderem sieht als 
in der moralischen Erziehung der in der Wirtschaft tätigen Subjekte, d.h. der 
Unternehmer, der Arbeitnehmer und der Konsumenten, im übrigen die Frage 
nach der gerechten Wirtschaftsverfassung als in der Marktwirtschaft beant­
wortet betrachtet, so glaubt man auf politischem Gebiet mit einer Ethik aus­
kommen zu können, die sich als Tugendethik an die einzelnen Subjekte der 
Demokratie wendet. Man glaubt, mit Verhaltensregeln für die einzelnen 
Subjekte auszukommen, als ob sich daraus automatisch eine befriedete und 
glückliche Gesellschaft ergäbe. Die Ethik ist in dieser empiristischen Sicht 
darum nur beauftragt, die Menschen das Gerechtigkeitsempfinden, humane 
Umgangsformen, Freundlichkeit und liebendes Verständnis für den Mitmen­
schen zu lehren, damit sie seelisch ausgerüstet sind, sich an die Regel zu 
halten, die jedem einzelnen das Recht eigener Meinung und Meinungsäuße­
rung zugesteht. Genau genommen ist das die Definition der spezifisch demo­
kratischen Toleranz. Sie drückt sich etwa in dem Satz aus: „Ich bin zwar mit 
deiner Ansicht nicht einig, aber ich anerkenne dein Recht der freien Mei­
nungsäußerung unter dem Vorbehalt, daß du mir das gleiche Recht zuer­
kennst." 4 

Damit, so glaubt man, habe man den Weltanschauungskampf endgültig aus 
der Politik ausgeschaltet. Doch dringt auch diese Regel nicht ins Innere der 
Bürger. Hier ist jeder der Herr seines Glaubens. Und dieser ist nun einmal für 
den Menschen ein Absolutum, worüber er nicht diskutieren läßt. Da nun 
jeder Mensch in allen seinen Entscheidungen, vor allem in seinen politischen 
Entscheidungen, von seiner Weltanschauung geleitet wird, ist die Weltan­
schauung nicht ausgeräumt, wenigstens nicht dort, wo der Bürger seinen 
Entscheid in die Wahlurne wirft. Aber auch in weiterem Kreis bleibt ihm die 
Freiheit der Meinungsäußerung. Was also, so fragt man sich, ist nun mit der 
demokratischen Toleranzformel gewonnen? Zugestanden, einen verfas­
sungsmäßig festgeschriebenen Weltanschauungsstaat gibt es nicht mehr. 
Aber den demokratisch entstandenen und wenigstens auf eine gewisse Zeit 
durch die Wähler gesicherten Weltanschauungsstaat kann keine Demokratie 

4 In diesem Sinn Manfred Hättich, in: Das Toleranzproblem in der Demokratie, in: ders. Freiheit 
als Ordnung, Bd. I, Gefährdete Demokratie, München 1988, 130-145, und Christoph Schefold, 
Die Moderne: Toleranz und Gewalt? in: J.U. Hagen, P. Mader, Hrsg., Gewalt und Recht, Frank­
furt, Berlin, Bern 1997, 59-94. 
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ausschließen5. Soll aber damit auch die Ansicht zu recht bestehen, daß, wie 
behauptet wird, die liberale Demokratie keinerlei Wertkonsens mehr brau­
che? Diese Frage ist mit dem Hinweis erledigt, daß jede Gesellschaft ein Ziel 
verfolgt, ob sie dieses formuliert hat oder nicht, wie auch jedes menschliche 
Tun zweckgerichtet ist. Aus diesem Grund wird in jedem menschlichen 
Wollen eine Lebensanschauung wirksam. Bei aller weltanschaulichen Neu­
tralität des Staates als juristischer Institution handelt der Bürger im demokra­
tischen Staat dennoch aufgrund einer Weltanschauung, und wäre es auch nur 
die des Nihilismus. 

Das Projekt einer ethisch völlig neutralen Gesellschaft wirkt sich naturgemäß 
auf die Definition zwischenmenschlicher Beziehungen aus. Ganz deutlich 
wird diese Umdeutung im Begriff der Toleranz sichtbar. Einen allgemeinen, 
genetischen Begriff der Toleranz, von dem die demokratische Toleranz nur 
eine Art ist, gibt es gemäß der Ansicht, daß die einzige humane Staatsform 
die wertneutrale Demokratie sei, nicht mehr. Es sei hier nur kurz auf die 
Definition dieses Begriffs der Toleranz eingegangen, um den Wert oder Un­
wert des spezifisch demokratischen Toleranzbegriffs und in der Folge des 
Gedankens der totalen Wertneutralität der Demokratie darzustellen. 

Von zwei Menschen, die verschiedener religiöser Überzeugung sind, kann 
man nicht erwarten, daß jeder seine Überzeugung aus Liebe zum andern für 
irrelevant erklärt. Das wäre unmenschlich und wäre eine Verleugnung der 
eigenen Überzeugung. Man kann von jedem nur erwarten, daß er die andere 
Meinung bestehen läßt, ohne selbst gezwungen zu sein, sie zu übernehmen. 
Seine Toleranz läßt sich mit folgendem Satz charakterisieren: „Ich gehe zwar 
mit deiner Ansicht nicht einig, aber ich ertrage sie und lasse sie bestehen." 6 

In dieser Definition ist noch nicht vom gleichen Recht verschiedener Aussa­
gen die Rede, sondern nur vom humanen Verständnis und Ertragen einer 
anderen Meinung. Dennoch könnte diese Definition auf die staatsrechtliche 
Anerkennung gleicher Rechte hin spezifiziert werden. Wie schon gesagt, 
wäre damit nichts gewonnen, denn die genetisch definierte Toleranz wird in 
der Demokratie von selbst spezifiziert. Und auch so ist sie mit dem Mehr­
heitsprinzip verbunden, gemäß dem es unmöglich ist, die Entstehung eines 
Weltanschaungsstaates auszuschließen. Das mag für diejenigen, die z.B. die 
katholische Stellungnahme zur Ehe nicht teilen, sondern freie Partnerschaften 
(Konkubinate, gleichgeschlechtliche Verbindungen) rechtlich gleichstellen 

5 Näheres hierzu in: „Die Religionsfreiheit". 
6 In diesem Sinn ist die Aussage Pius' XII. in seiner Rede an den Verband der katholischen 
Juristen zu verstehen (6.12.1953). Vom theologischen Standpunkt aus, den Pius XII. in dieser 
Rede eingenommen hat, würde sich die generische Definition der Toleranz folgendermaßen 
charakterisieren lassen: „Ich gehe zwar mit deiner Ansicht nicht einig, weil sie vom göttlichen 
Recht aus keinen Bestand hat, aber ich ertrage sie und lasse sie bestehen." Siehe: „Die Religions­
freiheit". 



14 Einführung 

möchten, unerträglich sein. Aber das ist nun einmal die Konsequenz einer 
freiheitlichen Demokratie, die jedem Bürger die Freiheit garantiert, soweit 
diese das Mehrheitsprinzip nicht aushebelt. 

Die Konsequenzen für die Definition der Politik 

Das also ist die geistige Situation, von der aus die Politik definiert wird. Das 
Anliegen eines Konsenses gibt es nicht mehr. Eine ethische Definition des 
Ziels der Politik ist ebenfalls ausgeschlossen. Das einzige, das man von der 
Ethik noch erwartet, ist die Erziehung der Bürger zu einem Verhalten, wo­
durch sich der politische Prozeß human abwickeln kann. Wenn die politisch 
organisierte Gesellschaft orientierungslos in die Irre geht, kann sie ihre Er­
fahrung sammeln und sich zu retten versuchen, so gut es noch geht. Erkennt­
nistheoretisch ist die politische Ethik, wenn man davon reden darf, der Falli-
bilismus, dem Popper und Rawls in ihrem politischen Liberalismus7 ver­
pflichtet sind. 

Der Verlauf der politisch-ethischen Untersuchung 

Es wird vielleicht auffallen, daß hier der Traktat über den Staat fehlt, weil der 
Staat nicht das unmittelbare Objekt, sondern das Ziel des politischen Han­
delns ist. Der Staat ist als naturrechtliche Institution vorgegeben. Er ist das 
letzte Ziel, das als umfassende Organisation des menschlichen Zusammenle­
bens im Sozialtrieb des Menschen enthalten ist. Aus diesem Grund habe ich 
den Staat im dritten Band der Sozialethik (Die soziale Ordnung) behandelt. 
Es geht hier nur um die Dynamik, d.h. um das Handeln innerhalb des Staats­
wesens, soweit es nicht schon durch die naturrechtliche Institution normiert 
ist. Die oberste Norm ist bereits in der naturrechtlichen Institution definiert. 
Sie ist das Wohl aller als gleicher rationaler Wesen, zusammengefaßt in dem 
Begriff des Gemeinwohls.8 Da dieses Ziel rational zugänglich ist, stellt sich 
die Frage, ob es neben der rationalen politischen Ethik auch noch eine politi­
sche Theologie gibt und welche Zuständigkeit sie vielleicht besitzt. Mit die­
sem Problem beschäftigen wir uns im Anschluß an die Definition der politi­
schen Handlung. 

Anschließend befassen wir uns mit der Souveränität des Staates. Zwar gehört 
die Souveränität zur naturrechtlichen Institution des Staates. Doch spricht das 
Naturrecht nur im Rahmen der universellen menschlichen Gesellschaft. Auf 

7 John Rawls, Die Idee des politischen Liberalismus, Aufsätze 1978-1989, hrsg. von Wilfried 
Hinsch, Frankfurt 1992. 
8 Vgl. A.F. Utz, Sozialethik, Teil I: Die Prinzipien der Gesellschaftslehre, Heidelberg 21964, 
Sechstes Kapitel. 
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dieser Ebene kann man mit Recht sagen, der Staat sei die perfekte Gesell­
schaft, die sämtliche Anliegen der sozialen Natur des Menschen erfüllt. In 
der politischen Wirklichkeit gibt es aber mehrere Staaten, von denen keiner 
sich nach außen als perfekte, geschlossene Gesellschaft ausgeben kann. Die 
Souveränität muß darum neu definiert werden. 

Dann ist die Herkunft der obrigkeitlichen Macht zu erklären, einerlei ob in 
der Monarchie oder in der Demokratie, ein Thema, das an sich zur naturecht-
lichen Institution des Staates gehört, aber im Hinblick auf die Pluralität der 
Staaten besondere Aufmerksamkeit verlangt. 

Da die Ausübung dieser Macht ihr Korrelat im Gehorsam der Untertanen 
findet, ist die Frage nach dem Begriff der Legitimität im Spiel. Die Men­
schen, die sich in einem staatlichen Gebilde zusammenschließen wollen, 
müssen den Staat, den sie wollen, modellieren, was in der Verfassung ge­
schieht. Dabei können sie über die ethischen Forderungen nicht hinwegsehen. 
Damit ergibt sich zunächst die Frage nach den ethischen Elementen der 
Staatsverfassung. 

Die Formulierung der Verfassung ist natürlich nicht denkbar ohne die Defi­
nition der Staatsform. 

Da sich in der modernen Zeit die Meinung verfestigt hat, die Demokratie sei 
die einzig „menschenwürdige" Staatsform, werden wir uns mit dem Problem 
der ethischen Rechtfertigung der Demokratie befassen müssen. 

Da im modernen Staat die subjektiven Rechte im Vordergrund stehen, als ob 
es in der Entwicklung des Staatswesens nur noch darauf ankäme, alle und 
jeden einzelnen gegen den Staat abzusichern, damit jeder seinen eigenen 
Aspirationen gemäß leben kann, wird die politische Ethik mehr und mehr 
durch die Definition der sich häufenden subjektiven Rechte, die mit dem 
Namen Menschenrechte versehen werden, aufgebläht. In der Tat bleibt dem 
Aristoteliker heute fast nur noch das Amt des Wächters der ethischen Nor­
men des politischen Handelns zu dem Zweck, die subjektivistisch formulier­
ten Bürgerrechte im Hinblick auf die Wahrung des Gemeinwohls kritisch zu 
korrigieren. 

Es war natürlich im Hinblick auf die Erfahrungen, die man mit den verschie­
denen Formen von Totalitarismen gemacht hat, unvermeidlich, besonders auf 
die Rechte des einzelnen zu achten. Die politische Ethik war geradezu ge­
zwungen, als Ausgangspunkt der politischen Dynamik das Individuum zu 
wählen, wie analog dazu die Wirtschaftspolitik das Privateigentum befür­
worten muß. Andererseits sollte sich die Politik bewußt sein, daß die Orien­
tierung am Gemeinwohl stets das Ziel bleiben muß. Die Wirtschaft ist mit 
ihrem Festhalten an der Konkurrenzregel an ihre Grenze gestoßen. Es gelingt 
ihr nicht, die massive Arbeitslosigkeit zu beseitigen, so daß die Marktwirt-
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schaff als leistungsförderndes Mittel im Zug der vielen subjektiven An­
spruchsrechte dem Untergang geweiht ist. Zum gleichen oder zu einem noch 
schlimmeren Desaster führt die individualisierte Regel der Demokratie „ein 
Mann eine Stimme" ohne Blick auf das staatliche Ganze. Eine solche Demo­
kratie ist nicht gewappnet gegen totalitäre Tendenzen. Die Wirtschaft kann 
immerhin noch mit der Intervention der staatlichen Autorität rechnen, wäh­
rend diese auf der politischen Ebene ihre Legitimation verloren hat. Dennoch 
hört der Ethiker nicht auf, als Anwalt der politischen Normen zu wirken. 
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Erstes Kapitel 

DIE POLITIK ALS OBJEKT DER ETHIK 

I. DAS WESEN DER POLITIK 

Die Ethik als erstrangig zuständige Wissenschaft 

Die Erkenntnislehre der modernen Wissenschaft 

Wie in der Einführung erwähnt, folge ich, was die Erkenntnistheorie angeht, 
Aristoteles und Thomas von Aquin. Aus diesem Grund kann ich nicht - etwa 
mit Hans Kelsen oder Carl Schmitt - zunächst das Politische definieren, als 
ob das Politische etwas sei, was von der politischen Handlung getrennt exi­
stierte. Die vom Neukantianismus inspirierte pointierend hervorhebende 
Abstraktion substantiviert das Wirtschaftliche, das Soziale und das Politische 
als Repräsentanten der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Handlung, 
während in der Wirklichkeit der handelnde Mensch, auch wenn er wirt­
schaftlich, sozial oder politisch handelt, niemals nur wirtschaftlich, nur sozial 
oder nur politisch handelt. Das Politische ist etwas anderem, nämlich der 
menschlichen Handlung inhärent. Welches Unheil die Substantivierung des 
Rechtlichen in der Form des Reinen Rechts angeregt hat, hat der Autor der 
Reinen Rechtslehre (Hans Kelsen) erst durch das Dritte Reich erfahren. Und 
die Katastrophe der Theorie vom rein Politischen ist dem vehementesten 
Vertreter dieser Theorie (Carl Schmitt) auch erst nach dem Untergang des 
Dritten Reiches aufgegangen. 

Diese Bemerkung, auf deren Inhalt am Schluß nochmals eingegangen werden 
wird, sollte gleich von Anfang an den Leser erkenntnistheoretisch orientie­
ren. Politik ist, wie aus den folgenden Darlegungen hervorgehen wird, in 
erster Linie ein Handeln, das die konkrete Entscheidung für das Gemeinwohl 
im Staat (polis) zum Ziel hat. Man kann natürlich in analoger Anwendung 
dieses strategische Tun im Staat auf ähnliche Handlungen in andern Gemein­
schaften übertragen. Es geht aber nicht an, alle diese verschiedenen Anwen­
dungen zusammenzufassen, also das Politische von seinem Ziel zu abstrahie­
ren und es allgemein als Strategie in der Durchsetzung von Zielen zu definie-
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ren, wie E.-W. Böckenförde' meint. Mit dieser Definition ist keine Ethik des 
Politischen denkbar. Es gibt gemäß der aristotelisch-thomistischen Erkennt­
nislehre keine Ethik ohne ein bestimmtes (!) Ziel. Die moderne, von Kant 
beeinflußte Erkenntnistheorie kann auf das primum analogatum verzichten, 
weil sie idealistisch ist, d.h. keine Realabstraktion, sondern nur die Formalab­
straktion kennt, die auch als „pointierend hervorhebende Abstraktion" be­
zeichnet wird.2 

Die Geschichte der Entwicklung der Sozial- und Politikwissenschaften hängt 
zutiefst zusammen mit der Geschichte der Erkenntnislehre im gesamten. 
Seitdem Descartes (1596-1650) jegliche Wissenschaft am Grad ihrer Präzisi­
on und Gewißheit maß und alle Erkenntnis, welche die mathematische Ge­
nauigkeit und Gewißheit nicht erreicht, aus dem Bereich der Wissenschaften 
ausschloß, hat man sich in allen Zweigen des Wissens bemüht, die naturwis­
senschaftliche Methode wenigstens in der Theorie anzuwenden. Die scharfe 
Präzision, die in den Naturwissenschaften noch verständlich ist, suchten die 
Geisteswissenschaftler auf ihrem Gebiet zu verwirklichen, indem sie die 
verschiedenen Aspekte, unter denen die menschliche Handlung betrachtet 
werden kann, gleichsam substantivierten und so das Wirtschaftliche getrennt 
von der wirtschaftlichen Handlung und das Politische getrennt von der politi­
schen Handlung subjektivierten. Hinsichtlich des wirtschaftlichen Handelns 
hieß dies, daß dieses Handeln nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit, näm­
lich der Konkurrenzregel abläuft, unbesehen dessen, was sonst in der Wirk­
lichkeit wesentlich mit dem wirtschaftlichen Handeln als menschlichem 
Handeln verbunden ist. Gleiches tat man mit der politischen Handlung, die 

1 E.-W. Böckenförde, Was heißt heute eigentlich „politisch"? in: J. Manemann, Hrsg., Demokra­
tiefähigkeit, Jahrbuch Politische Theologie, Münster, 1 (1996) 2-5. 
2 Vgl. W. Eucken, Die Grundlagen der Nationalökonomie, 5., veränderte Auflage, Godesberg 
1947, 396 f. Man kann zwar das Qualitativum einer Handlung definieren, z.B. das Rechtliche 
oder das Politische (Strategische). Aber das ist dann nur eine Nominaldefinition. Wenn man es in 
die Realität projizieren würde, dann müßte z.B. alles positiv Rechtliche „Recht" sein. Dann wäre 
also das sowjetische Recht, weil man es Recht nennt, auch real Recht, während es real Unrecht 
ist, also ein widersprüchliches Recht. Kelsen hat sich ausdrücklich dagegen verwahrt, daß er 
seine formale Definition vom Recht in die Seinswirklichkeit übertrage. Er wollte in der ideali­
sierten Ordnung bleiben und bezeichnete die oberste Norm als Hypothese, um sie nicht real 
definieren zu müssen, im Gegensatz zu Schmitt, der die rein formale Norm direkt in die Wirk­
lichkeit hinüberführte und sie so mit dem Factum identifizierte. Das Qualitativum einer Hand­
lung kann sachlich von der Handlung nicht getrennt werden. Von der Sache her, zu der es gehört, 
muß es definiert werden, wenn die Definition real gültig sein soll. Die Trennung ist rein theore­
tisch, d.h. nominalistisch. Man kann sie nur im Bereich der sogenannten Nominaldefinition (in 
der Analyse des Sprachgebrauchs) vornehmen. In der Realität ist das Politische immer mit dem 
Substrat, das politisch genannt wird, zu definieren. Sonst verliert man sich in einer Konfusion 
von Realitäten. Menschlich ist im Sprachbereich z.B. das Denken und das Sündigen. Das Den­
ken ist real wesentlich menschlich, weil es zur Natur des Menschen gehört. Das Sündigen ist 
dagegen real eine Entartung des Menschen. 
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man als ein Element betrachtete in dem gesetzmäßig, nämlich nach demo­
kratischer Regel ablaufenden Prozeß des Kampfes um die Macht. 

Aristoteles erkannte als eine Gesetzmäßigkeit im menschlichen Handeln, daß 
alle Menschen nach einem guten Leben streben. Das aber ist eine finale Ge­
setzmäßigkeit, d.h. eine Forderung an den freien Willen, die konkrete Hand­
lung im Sinn der menschlichen Natur, aus der die Finalität stammt, einzu­
richten. Der Begriff des guten Lebens ist allerdings noch konkret zu definie­
ren. Entsprechend der persönlichen, selbst gewählten Einstellung versteht 
jeder unter einem guten Leben etwas anderes. Die ethische Frage, was als 
gutes Leben angestrebt werden soll, ist nicht durch eine allgemeine Verhal­
tensregel zu bestimmen. Wenn man ein Handlungssystem erfinden könnte, 
innerhalb dessen jeder einzelne das seiner Leistung entsprechende materielle 
Wohlergehen findet, hätte man zugleich der ganzen Gesellschaft geholfen. 
Tatsächlich versuchen die Empiriker ein solches System zu erstellen. Hin­
sichtlich der wirtschaftlichen Handlung erklären sie die Gesetze der Markt­
oder Konkurrenzwirtschaft zur Norm. Durch dieses wird die einzelne Wahl 
oder Entscheidung wie von einem Naturgesetz zu einer bestimmten Verhal­
tensweise gezwungen, die ihm wie auch den übrigen Gesellschaftsgliedern 
nützt. Es bedarf darum nicht mehr des Begriffs des Gemeinwohls, von dem 
die Ethik spricht. Das Anliegen des Gemeinwohls besteht, wie es scheint, in 
der Forderung, daß alle sich im freien Wettbewerb, jeder nach seinem Kön­
nen, um die Güter bemühen können, die ihrem Wohlergehen dienen. Aus 
dieser naturwissenschaftlichen Sicht ist Fr. v. Hayeks Abneigung gegen den 
Begriff des Gemeinwohls zu erklären. Seiner Ansicht nach stammt dieser 
Begriff aus der Zeit, da der Mensch noch in Horden lebte und gemeinsam mit 
andern auf die Jagd ging, um nachher die Beute gerecht zu verteilen. In ana­
loger Weise überträgt der Politikwissenschaftler das Konkurrenzprinzip in 
der Form des demokratischen Mehrheitsprinzips auf die Politik. Das Ergebnis 
soll das konkrete Gemeinwohl sein. 

Man muß die Handlung, die dem Wettbewerb unterworfen ist, genau be­
trachten. Sie ergibt sich aus dem egoistischen Gewinnstreben, das, stets auf 
der Ebene des Wettbewerbs betrachtet, die Ausschaltung des Mitbewerbers 
beabsichtigt, also ein kriegerisches Element aufweist. Die negativen Folgen 
des Egoismus werden nur durch die Wettbewerbsregeln aufgehoben. Daß der 
einzelne Marktteilnehmer seinen Erfolg nur mit einer besseren Leistung, 
besonders mit Innovationen erzwingen will, wie von Vertretern der Markt­
wirtschaft, z.B. Schumpeter, erklärt wird, ist nicht seiner primären Intention 
zu verdanken, denn diese ist immer der Gewinn, sondern eine Folge des 
Zwanges, den die Wettbewerbsordnung ausübt. 

Diese Erkenntnis ist wichtig, weil sie deutlich macht, wie schmal der Spiel­
raum der menschlichen Handlung und wie hauchdünn damit das Menschliche 
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in einer Entscheidung ist, die einzig von einem Regelverfahren abhängt. 
Praktisch erleben wir diese Tatsache täglich, wenn z.B. die Vertreter der 
Wirtschaft die humanen Einwände gegen das Wettrüsten, gegen die Umwelt­
schädigungen oder gegen die massive Vernichtung von Arbeitsplätzen im 
Zug gigantischer Unternehmensfusionen mit dem Einwand kontern, daß die 
internationale Konkurrenz keine anderen Maßnahmen zulasse. Gleiches gilt 
wiederum für die Politik. Auf keine andere Weise als auf die korrekte Befol­
gung des demokratischen Regelprinzips ist Adolf Hitler an die Regierung 
gekommen. 

Dieser Gedanke soll hier nicht weiter verfolgt werden. Es war lediglich die 
Absicht, die eigenartige Abstraktion darzulegen, mit der die Humanwissen­
schaft arbeitet, wenn sie ihre Methode von der Naturwissenschaft übernimmt. 
Sie muß die menschliche Handlung genau so sezieren wie der Naturwissen­
schaftler sein Objekt im Experiment. 

Die Definition der politischen Handlung gemäß dem modernen Wissen­
schaftsbegriff 

Daß das politische Handeln mit dem Staat zusammenhängt, ist unbestritten. 
Als erstes stellt sich hier die Frage, wie man den Staat definieren soll. Es 
bieten sich die verschiedensten Wege an: soziologisch als das umfassendste 
gesellschaftliche Gebilde, juristisch als die höchste gesetzgebende Instanz 
oder politisch als souveräne, selbstmächtige Gesellschaft, die über sich keine 
weitere Autorität mehr kennt, normativ als perfekte Gesellschaft, die sämtli­
che, im Begriff des Gemeinwohls zusammengefaßten humanen Anliegen zu 
besorgen oder zu ordnen hat. Allen Definitionen ist gemein, daß es sich um 
ein gesellschaftliches Gebilde handelt, das regulatives Prinzip der gesamten 
Ordnung ist. Da es in der Frage nach der Politik um die Definition einer un­
mittelbar auf den Staat bezogenen Handlung geht und diese entsprechend 
dem modernen, von der Naturwissenschaft geprägten Wissenschaftsbegriff 
völlig neutral, d.h. von Wertung frei und aufgrund ihres Objektes eng be­
grenzt sein muß, um in der Erfahrung eindeutig kontrollierbar zu sein, kommt 
nur der Begriff des Kampfes um die Macht in Frage, wie er durch Max We­
her für die politische Ordnung sanktioniert worden ist. 

In der Praxis ist dieser Begriff nur für den brauchbar, der der Überzeugung 
ist, daß die drei Ordnungen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik über die 
Theorie hinaus bis ins soziale Leben hinein streng auseinanderzuhalten sind. 
Folgt man M. Weber, dann ist Macht „jede Chance, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 
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gleichviel, worauf diese Chance beruht'". Auf der Ebene der politischen 
Ordnung, in der die vielen Einzelentscheidungen der im Staat existierenden 
Institutionen und Gruppierungen bei der höchsten Entscheidungsinstanz 
zusammenlaufen, wird dann unter der politischen Macht jedwede direkte 
oder indirekte Einflußnahme auf die höchste staatliche Entscheidung verstan­
den, wobei es irrelevant ist, ob und wie sich das Resultat dieses Prozesses 
ethisch rechtfertigen läßt. 

Wenn man die politische Ordnung in dieser Weise realisiert, dann erhält man 
das Bild, das die Parteien in den Wahlen öffentlich vorführen und dem die 
Lobbyisten im Geheimen folgen. Der Ethiker mag sich darüber erregen. Aber 
der Politiker erklärt ihm, daß das die Wirklichkeit ist. 

Carl Schmitt hat die von allen sozialen Komponenten losgelöste Definition 
des Politischen Max Webers auf die Spitze getrieben, indem er die Politik als 
Bestimmung des Feindes definiert. Durch die Tatsache, daß ein einzelner 
Staat einem andern Staat gegenübersteht, ergibt sich die Notwendigkeit, den 
andern Staat zumindest als potentiellen Feind zu betrachten. Die staatliche 
Herrschaftsmacht bestimmt (dezidiert) somit den Feind, das heißt, sie ent­
scheidet über Krieg oder Frieden. Das ist die eigentliche politische Handlung. 
Unter der Voraussetzung, daß dieser Feind erklärt ist, ergeben sich aus der 
Bedrohung durch diesen äußeren Feind nach C. Schmitt die Ruhe und der 
Friede innerhalb der staatlichen Gemeinschaft, so daß in ihr keine eigentlich 
politische Handlung mehr existiert, da kein Bürger mehr Grund hat, seinen 
Mitbürger als Feind zu betrachten. Dieser Dezisionismus ist die letztmögliche 
Frucht des neokantianischen Formalismus! 

Die Kritik aus dem Blickfeld der Ethik 

Der Ethiker ist geneigt, diese Auffassung von Politik als Entartung des Men­
schen zu bezeichnen. Der Politiker antwortet darauf, daß jedes andere Men­
schenbild an der politischen Wirklichkeit vorbeiführe. Wenn es um die ge­
sellschaftliche Ordnung geht, wird jeder einzelne jene Ordnung für die gute 
Ordnung halten, in der es ihm im Vergleich zu anderen Ordnungssystemen 
am besten geht. Wenn alle so denken, dann muß man ein System erfinden, in 
dem jedem die gleiche Macht in den Entscheidungen zugeteilt wird, welche 
die Gesamtheit betreffen, einen Mechanismus, der den von Natur egoisti­
schen Menschen in seiner Art beläßt, ihn aber auf der vom Menschen erfun-

3 Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1972, 28. 
4 Der Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien. 3. Aufl. 
der Ausgabe von 1963, Berlin 1991. Zur Definition der Politik bei Carl Schmitt siehe die biblio-
graphishen Angaben in „Die politische Theologie", ebenso in der Bibliographie dieses Buches 
unter Nr. 2.1; 2.2; 3.4.1:3.6; und 6.2.1. 
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denen Rechtsebene naturhaft zwingt, das Gemeinwohl zu schaffen, ohne dem 
moralischen Gesetz unterworfen zu sein. In dieser Weise hat Kant sich den 
Weg zum ewigen Frieden ausgedacht.5 

Das Bild entspricht, worauf schon hingewiesen wurde, genau dem der voll­
kommenen Wettbewerbswirtschaft. Da die Erfahrung bewiesen hat, daß im 
Bereich der Wirtschaft die Konkurrenzregel zwischen eigensüchtigen Indivi­
duen den sozialen Frieden nicht verwirklichen kann, wird man das gleiche 
Geschick der politischen Ordnung voraussagen können, deren einzige Wir­
kung das Gleichgewicht von egoistischen Interessen sein soll. Gegenüber der 
politischen Ordnung befindet sich der Ethiker mit seiner Kritik allerdings vor 
einer Problematik, die es hinsichtlich der wirtschaftlichen Ordnung nicht 
gibt. Bei einer eventuellen Blockierung des wirtschaftlichen Prozesses kann 
man immer noch zur Korrektur die staatliche Autorität einschalten, die ein 
völliges Fiasko der Wettbewerbsordnung verhindern könnte. Auf der politi­
schen Ebene sind wir am Ende. Jenseits des Staates gibt es nur noch Chaos, 
ungeregelten Kampf aller gegen alle. Wie aus diesem Engpaß herauskom­
men? Vielleicht braucht es doch eine andere Bestimmung der politischen 
Handlung, eine solche, die nicht mehr unter dem Einfluß des naturwissen­
schaftlichen Wissenschaftsbegriffs steht? Eine kurze Erinnerung an den An­
fang der Politikwissenschaft könnte dienlich sein. 

Die Griechen waren überzeugt, daß jede menschliche Handlung, so sehr sie 
konkret von ihrem jeweils angestrebten Objekt her definiert wird, immer in 
einem lebendigen Zusammenhang des Handelnden steht. Sie haben aus dem 
Leben abgelesen, daß der Mensch grundsätzlich sein Glück sucht und von 
diesem allgemeinen Wunsch aus die einzelnen Entscheidungen trifft. Und sie 
waren der Auffassung, daß man das menschliche Glück im allgemeinen defi­
nieren kann, so daß es eine allgemein gültige Norm für das menschliche 
Glück gibt. Von dieser Norm aus, die mit der menschlichen Natur überein­
stimmt, müßte es, so meinten sie, möglich sein, das gemeinsame Wohl zu 
bestimmen, ohne dabei die individuellen Verschiedenheiten aufzuheben. 

Nun stellte sich von selbst die Frage, wer diese Aufgabe, autoritär das Ge­
meinwohl zu bestimmen, übernehmen kann, da gemäß der Erfahrung die 
Menschen verschieden begabt sind. Man kann nur Menschen mit einem ho­
hen Grad von Einsicht mit dieser Aufgabe betrauen. Und diese Menschen 
heißen bei Plato die „Weisen", d.h. die Philosophen. Plato folgt hierin sei­
nem Lehrer Sokrates, für den die Tugend aus Wissen entsteht. Aristoteles hat 
dieses Wissen aus seiner Verstrickung mit der Theorie befreit und für die 
Findung des Gemeinwohls die praktische Vernunft eingesetzt, die ihre Ver-

5 Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf, Königsberg 1795, 59-61 
(3. Definitivartikel, 1. Zusatz). Kant Werke, Bd. 9, Erster Teil, Darmstadt 1983, 221 ff. Auf 
diesen Gedankengang wird später zurückzukommen sein. 
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vollkommnung durch die Tugend der Klugheit erfährt. Dieses Wissen aus der 
Praxis und für die Praxis braucht nun keinen Philosophenkönig mehr. Es 
genügt ein kluger Mensch. Eine genauere Darstellung der praktischen Ver­
nunft hat dann Thomas von Aquin geboten. Thomas wollte den Prozeß der 
Normenbildung verfolgen, vor allem auch den Zusammenhang zwischen 
theoretischem und praktischem Wissen aufzeigen. Die Seinserkenntnis der 
theoretischen Vernunft geht der praktischen Vernunft voran; mit dem allge­
meinen Begriff des Seins verbindet sich die Erkenntnis des Guten. Die prak­
tische Vernunft formiert nun diese Erkenntnis zum Imperativ „das (dem Sein 
entsprechende) Gute ist zu tun, das Schlechte zu meiden". Dieser Imperativ 
der Vernunft ist nur möglich, weil der Wille seiner Natur nach auf das Sein 
ausgerichtet ist. Die praktische Vernunft ist darum die Vernunft, insofern sie 
unter dem Antrieb des Willens steht. Die Konkretisierung des allgemeinen 
Imperativs vollzieht sich dann in Abhängigkeit von der individuellen Ein­
stellung des Willens. Wenn dieser seine Orientierung nach dem Sein hin, also 
zur Wahrheit, vermissen läßt (aufgrund irgendwelcher ungeordneter Leiden­
schaften), dann wird der praktische Imperativ unwahr. Er bleibt aber so lange 
wahr, als der Wille die ihm von Natur gegebene Disposition auf das Sein 
wachhält, auch wenn auf theoretischem Gebiet ein Irrtum der Vernunft vor­
liegen mag. Darum erklärt Thomas, die praktische Wahrheit sei nicht iden­
tisch mit der theoretischen. Damit ist das Thema der Gewißheit oder Evidenz 
angesprochen. Die praktische Wahrheit hat keine Evidenz wie die theoreti­
sche. Sie ist aber eine sichere Erkenntnis. Der Imperativ „Du sollst nicht 
töten", zum Beispiel, ist eine sichere praktische Erkenntnis. Er ist die prakti­
sche Formulierung der theoretischen Erkenntnis, daß jeder Mensch ein Recht 
auf Existenzerhaltung hat. Er ist aber streng als Imperativ nicht das Resultat 
einer Deduktion, sondern eine Schöpfung der praktischen Vernunft, natürlich 
in Abhängigkeit von der theoretischen Vernunft.6 Diese umschreibt lediglich 
die erkenntnismäßigen Voraussetzungen, von denen aus ein konkreter Fall 
beurteilt werden muß. Da die praktische Vernunft in einem konkreten Fall 
sich meistens nicht mehr auf allgemeine theoretische Erkenntnisse abstützen 
kann, ist sie auf eine vielfältige Erfahrung angewiesen. Diese allein aber 
bietet keine Gewähr für eine wahrheitsgemäße Aussage. Wer wie der Empi­
rist überhaupt keine durch Abstrahierung gewonnene (Wesens-) Erkenntnis 
der theoretischen Vernunft annimmt, fällt dem Fallibilismus des kritischen 
Positivismus (K. Popper, H. Albert) anheim. Erst recht hat nach diesem die 
praktische Vernunft keinen Bezug zur Wahrheit mehr. 

Die politische Handlung gehört also zur praktischen Vernunft, die ihrerseits 
von der Seinserkenntnis der theoretischen Vernunft ihr Objekt erhält. Das 

6 Daraus erklärt sich die Verschiedenheit der moralischen Bewertung, die unter Umständen bis 
hoch in die allgemeinen praktischen Prinzipien hineinreicht. Zugleich wird ersichtlich, daß der 
praktische Imperativ die theoretischen Urteile beeinflussen kann. 
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Objekt der praktischen Vernunft ist das im Sein des Menschen begründete 
Gute. Da der Mensch als soziales Wesen die zu seiner materiellen und geisti­
gen Entwicklung notwendigen Güter nur im Verbund mit allen Mitmenschen 
findet, ist er auf eine umfassende, sogenannte „perfekte" Gesellschaft ange­
wiesen. Diese wird als Staat bezeichnet. Das letzte Ziel aller im Staat zu­
sammengeschlossenen Menschen ist darum das Objekt der politischen 
Handlung. Von dieser Sicht aus wird verständlich, daß Aristoteles die politi­
sche Wissenschaft als die Spitze der Ethik betrachtet hat. Von einer Segmen­
tierung des gesellschaftlichen Lebens oder einer Systembildung kann hier 
keine Rede sein. Der Begriff des Gemeinwohls, das nicht die Summe der 
subjektiv bestimmten Einzelwohle, sondern die umfassende Einheit der kom­
parativ gewerteten Einzelwohle ist, verbietet die enge Betrachtung nach 
Segmenten des Zusammenlebens. 

Gemäß dem Gesagten, definiert sich die politische Handlung als eine von der 
praktischen Vernunft diktierte Handlung, die von einem moralisch verant­
wortbaren Gemeinwohlkonzept aus die staatliche Entscheidungsinstanz zu 
beeinflussen sucht. 

Diese aristotelische Konzeption der politischen Handlung gehört in die Kate­
gorie der normativen politischen Theorien.7 

7 Es sei darauf hingewiesen, daß für die gesamte politische Philosophie, die hier zur Darstellung 
kommt, die aristotelisch begründete Auffassung von politischer Handlung gewählt wurde. In der 
Literatur wird, wie gesagt, Aristoteles zu den normativen Theorien gezählt, die ihrerseits sehr 
vielfältig sind. Die aristotelische Orientierung ist teleologisch begründet, d.h. aus der Finalität 
der menschlichen Natur entnommen. Man kann sie insofern auch als ontologische Theorie 
bezeichnen. Die Natur des Menschen und ihre Zielrichtung ist ein ontischer Sachverhalt. Doch 
ist der Begriff der Natur oder der Humanität bei den verschiedenen Autoren nicht genau defi­
niert. Natur ist in der klassischen aristotelischen Tradition ein abstrakter Begriff, der zwar uni­
versale reale Geltung hat, aber nicht identisch ist mit dem, was man im Konkreten, d.h. im 
Bereich der täglichen Erfahrung mit Natur bezeichnet, wenn man z.B. sagt, ein bestimmtes 
Benehmen eines Mitmenschen sei seine Natur. Allerdings mischen sich auch bei Thomas von 
Aquin Erkenntnisse der konkreten Erfahrung mit dem allgemeinen (abstrakten) Begriff „Natur". 
Doch sind diese Einzelerfahrungen nur Beispiele, die mit dem allgemeinen Begriff nicht identifi­
ziert werden dürfen. Der allgemeine Begriff der Natur kann eben nur aus der Erfahrung abstra­
hiert werden. Aber es gibt einen Moment im Erkenntnisprozeß, wo die Vernunft mittels der 
Abstraktion von der konkreten Erfahrung zur Wesenserkenntnis hinüberwechselt. Die einzelnen 
normativen Theorien müßten also jeweils auf die zugrundeliegende Erkenntnistheorie untersucht 
werden. Das ist allerdings bei den verschiedenen Autoren sehr schwierig: Vgl. z.B. E. Barker, 
Principles of Social and Political Theory, Oxford 1961; M. Cowling, The Nature and Limits of 
Political Science, Cambridge/Mass. 1963; W. Hennis, Politik als praktische Philosophie. Eine 
Studie zur Rekonstruktion der politischen Wissenschaft, Neuwied/Berlin 1963; ders. Politik und 
praktische Philosophie, Schriften zur politischen Theorie, Stuttgart 1977; E. Voegelin, Die neue 
Wissenschaft der Politik. Eine Einführung, München 1965; A. Bergstraesser, Politik in Wissen­
schaft und Bildung. Schriften und Reden. Freiburg i.Br. 1966; M. Hättich, Einführung in die 
Politikwissenschaft, Mainz 1967 [Bd. 1], 1969 [Bd. 2]), 1971 [Bd. 3]); M. Oakeshott, Rationa­
lismus in der Politik, Neuwied 1966; L. Strauss, What is Political Philosophy, in: J. A. Gould -
V. Thursby Eds, Contemporary Political Thought, New York 1969, 46-69; H. Maier, Politische 
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Die Bestimmung der politischen Handlung hat, wie man sieht, mit der Frage 
nach dem politischen Regime nichts zu tun. Die politische Handlung ist ein­
zig bestimmt durch ihren Bezug zum Gemeinwohl. Da das Gemeinwohl nicht 
das Ergebnis vieler Einzelhandlungen sein kann, weil der Charakter des über­
individuell Gemeinsamen verlorenginge, braucht es eine übergeordnete 
Kompetenz, die das Gemeinwohl konkret definiert. Diese Kompetenz nennen 
wir die politische Macht. 

Auf diese hat die moderne politische Wissenschaft sich konzentriert. Die 
normative Konzeption der politischen Handlung kann von der politischen 
Wissenschaft lernen, daß jede politische Handlung im formalen Sinn den 
Charakter des Politischen dadurch erhält, daß sie als Handlung auf das Ge­
meinwohl hin zugleich auch eine Bewegung zur Macht ist. Denn effizient ist 
der Imperativ des Gemeinwohls erst durch die autoritative Entscheidung. 

In dem Augenblick, in dem wir die Person bestimmen wollen, welche Träger 
dieser Macht sein soll, begeben wir uns auf den Boden, auf dem die Frage 
nach dem Regime diskutiert wird. 

Seit dem Einbruch des Empirismus und Rationalismus in die Wissenschafts­
theorie gibt es in der politischen Wissenschaft nur noch einzelne Handelnde. 
Damit ist die Frage nach dem Regime wesentlich verbunden mit dem Bestre­
ben, die Gewalt zu begrenzen, um die Freiheit der Einzelpersonen so weit 
wie möglich unangetastet zu lassen. Mit anderen Worten: die aristotelische 
Sicht, wonach die Staatsgewalt die Gesellschaft so ordnen soll, daß das 
menschliche Glück aller in gemeinsamem Bemühen verwirklicht wird, ist 
damit verlassen. Die politische Wissenschaft hat Abschied von der Ethik 
genommen, sie ist zur Wissenschaft der Regime, der Aufteilung der politi­
schen Macht geworden. Auch Aristoteles hat sich mit der Machtverteilung 
beschäftigt, aber nicht aus der grundsätzlichen Absicht, die Macht zugunsten 
der subjektiven Freiheit der Individuen aufzuteilen, sondern nur dazu, jene 
Regierungsform zu finden, die am sichersten das Gemeinwohl zu definieren 
vermag. Gleiches gilt von Thomas von Aquin. 

Die ethische Grundeinstellung hat allerdings noch einige schwierige prakti­
sche Fragen zu lösen, dies vor allem im Hinblick auf den fast völligen Ver­

Wissenschaft in Deutschland, München 1969; H. J. Spiro, Politics as the Master Science, From 
Plato to Mao, New York/London 1970; Volker Gerhardt, Hrsg., Der Begriff der Politik, Bedin­
gungen und Gründe politischen Handelns, Stuttgart 1999. Der Hinweis auf die Transzendenz des 
Menschen, dem man in den verschiedensten Versionen begegnet, reicht nicht aus, um die nor­
mative Theorie zu erklären. Die Beziehung zur Transzendenz des Menschen ist nur deswegen 
notwendig und unabdingbar, weil die „Natur" ihren verpflichtenden oder normativen Charakter 
von der Intention ihres transzendenten Schöpfers erhält. Den Inhalt kann man aber nicht in der 
Transzendenz suchen. Er ist als wesentlicher Sachverhalt aus der Wirklichkeit durch die Ver­
nunft zu eruieren. Hier befindet sich das grundlegende, nämlich das erkenntnistheoretische 
Problem, d.h. die Suche nach den allgemein gültigen Normen. 
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lust des Wertkonsenses in der modernen Politik. Sie sind dort zu besprechen, 
wo es um die Stabilisierung einer neutralen Gesellschaftsordnung, d.h. um 
die Erstellung eines weitestgehend empirisch kontrollierbaren politischen 
Systems geht. 

Mit Francis Bacon (1561-1626) beginnt bereits die Segmentierung der Sozi­
alwissenschaften und damit im Bereich der Politikwissenschaft die aus­
schließliche Konzentration auf die Macht und ihre Verteilung Die Staatslehre 
ist nach ihm die Lehre über „die Regierung oder die Republik". Diese empi­
ristische und rationalistische Orientierung wird dann ausgebaut durch Tho­
mas Hobbes (1588-1679), Baruch de Spinoza (1632-1677), John Locke 
(1632-1704), Charles Montesquieu (1689-1755), David Hume (1711-1776) 
usw. 

Obwohl die aristotelische Konzeption der politischen Wissenschaft eine um­
fassendere Orientierung für die politische Praxis gibt, muß man doch die 
Auffassung der Modernen eingehend studieren, um zu erfahren, welche Ele­
mente die aristotelische Richtung auch in der modernen Welt funktionsfähig 
machen können.8 

Ergebnis: Die Unterscheidung zwischen der politischen Handlung und dem 
politischen Aspekt der menschlichen Handlung 

Es ist kein Zweifel, daß ein Mensch, der nach der Macht im Staat strebt, 
damit eine politische Handlung setzt. Ein machtgieriger Mensch will tatsäch­
lich nur Macht, wie ein Materialist nur wirtschaftlichen Reichtum will, also 
in seinem Gewinnstreben eine echte wirtschaftliche Handlung realisiert. Da 
nun einmal jeder Mensch seiner natürlichen Neigung nach zwar kein Ge­
winnsüchtiger, aber ein Egoist ist, warum soll man nicht eine Handlungsord­
nung schaffen, in welcher der durch den Wettbewerb regulierte Egoismus 
allen, nicht nur einem einzelnen, nützt? Und da jeder Mensch seiner Neigung 
nach lieber befiehlt, statt zu gehorchen, warum soll man nicht eine Ordnung 
schaffen, in der alle mitreden, wenn es um die Verteilung der Gewalt geht? 
Warum also nicht von einer politischen Ordnung sprechen, d.h. die Dreitei­
lung in wirtschaftliche, soziale und politische Ordnung beibehalten? 

Die Antwort ist einfach: Natürlich geht das, aber nur auf dem Reißbrett, nicht 
in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit handelt der Mensch immer auf ein 
Ziel hin. Selbst wenn er sein Ziel nur in der Macht sieht, handelt er kraft der 

8 Darum soll später die Entwicklung der Abwendung von der Ethik zur Theorie der Systembil­
dung, wozu auch die marxistischen Autoren mit ihrer Theorie von der Auflösung der politischen 
Macht in eine rein gesellschaftliche gehören, behandelt werden. Allen gemeinsam ist das Bemü­
hen um eine effiziente, nicht nur erwünschte oder gesollte politische Ordnung. Vgl. Die Legiti­
mität. 



I. Das Wesen der Politik 27 

natürlichen Anlage der Zielstrebigkeit. Und diese natürliche Anlage ist 
seinsmäßig auf ein letztes Ziel ausgerichtet, das in dem guten, der menschli­
chen Natur entsprechenden glücklichen Leben besteht. Wenn einer de facto 
nur die Macht über die andern sucht, dann verbiegt er die natürliche Ziel­
richtung des Willens. Das heißt, er verpaßt nicht nur sein eigenes voll­
menschliches Glück, sondern auch das seiner Untertanen. Realistisch be­
trachtet, ist es daher ein sinnwidriges Unternehmen, das rein Politische zum 
Handlungsziel zu machen. Man kann höchstens hinsichtlich des Sachbe­
reichs, in dem sich eine Handlung vollzieht, von politischen Problemen spre­
chen. Die Handlung selbst ist nicht rein politisch.9 

Die moderne Segmentierung der drei Ordnungen ist der Grund dafür, daß 
mancher Ethiker, von ihr beeinflußt, die ganzheitliche Sicht preisgab. Deut­
lich ist dies in der Behandlung der Wirtschaftspolitik, wo nicht selten der 
Marktmechanismus als Apriori der Wirtschaftsethik erscheint. Gleiches ist 
auch in der politischen Ethik festzustellen, wo die demokratische Verteilung 
der Macht als unabdingbare Norm der politischen Handlung erscheint. 

In der politischen Ethik ist darum von der politischen Handlung die Rede als 
einer menschlichen Handlung unter dem Aspekt ihres politischen Charakters. 
Wie gesagt, kann man diesen Aspekt theoretisch subjektivieren und entspre­
chend ein Bild einer Ordnung konstruieren, in welcher der Mensch nur der 
Norm demokratischer Machtverteilung folgt. Das ist eine gute Denkgymna­
stik, die da und dort nützlich sein kann, wo es darum geht, Verirrungen im 
faktischen politischen Handeln zu kennzeichnen. 

Die vielfältigen Subjekte der politischen Handlung 

Die Frage, wer Subjekt der politischen Handlung sei oder sein könne, wird 
bereits bei Thomas von Aquin eingehend behandelt. Wenngleich er diese 
Frage im Zusammenhang mit der Monarchie bespricht, lassen sich daraus 
doch Schlüsse auf die politischen Subjekte der Demokratie ziehen.1 0 Thomas 
behandelt dieses Thema im Rahmen seines umfangreichen Traktates über die 
Klugheit." 

9 Ich habe die geistesgeschichtlichen und erkenntnistheoretischen Gründe dieser Segmentierung 
der Ordnungen bereits im dritten Band der Sozialethik behandelt: Sozialethik, III. Teil, Bonn 
1986, 21-54. Vgl. auch: A.F. Utz, Die Unterscheidung von gesellschaftlicher, wirtschaftlicher 
und politischer Ordnung, in: Ordnung im sozialen Wandel. Festschrift für Johannes Messner 
zum 85. Geburtstag, hrsg. von A. Klose, H. Schambeck, R. Weiler, V. Zsifkovics, Berlin 1976, 
173-198: ebenfalls in: A.F. Utz, Ethische und soziale Existenz, Gesammelte Aufsätze (1970-
1983), Institut für Gesellschaftswissenschaften Walberberg e.V. 1983, 80-104. 
1 0 S.Theol. II-II 50, 1-4. 
1 1 S.Theol. I-II 57,4-6; 58,3 ad 1; 58,4 u. 5; 65,1; 66,5 ad 1 u. ad 2; II-II 47-56. 
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Die Klugheit als zugleich intellektuelle wie moralische Tugend im Dienst der 
Konkretisierung allgemeiner naturrechtlicher Normen 

Um den systematischen Ort dieses grundlegenden Traktates aufzeigen zu 
können, müssen wir den naturrechtlich logischen Prozeß in Erinnerung rufen, 
der von den Prinzipien zu dem jeweils konkreten Objekt führt. Das Natur­
recht erschöpft sich nämlich nicht, wie vor allem die Juristen glauben, in 
allgemeinen Prinzipien oder Wertforderungen. Gemäß der klassischen Natur­
rechtslehre, deren vornehmster Vertreter Thomas von Aquin ist, reicht das 
Naturrecht bis zur konkreten Objektsbestimmung. Es verliert damit selbstver­
ständlich an allgemeiner Geltung. 

Die Juristen kennen den Begriff des Ermessens als logisches Instrument, um 
ein allgemeines Gesetz für einen bestimmten Einzelfall auszulegen. Wenn 
das Verkehrsrecht als oberste Regel anordnet, daß sich jeder Verkehrsteil­
nehmer so verhalten müsse, daß er den flüssigen Ablauf des Verkehrs nicht 
stört, dann läßt sich im einzelnen Fall nur nach dem klugem Ermessen be­
stimmen, wer das Vorrecht hat. Die Klugheit besteht darin, die „Natur der 
Sache" genau zu analysieren und demgemäß im Einzelfall zu entscheiden. 
Die Natur der Sache bestimmt in diesem Fall das natürliche Recht. Das ist 
just der Gedankengang naturrechtlichen Vorgehens der klassischen Natur­
rechtslehre. Dieses Vorgehen des Richters ist rational, es muß darum auch 
von einem andern nachvollziehbar sein. Stillschweigend supponiert der 
Richter, daß er nach einer allgemeingültigen Logik verfährt. Genau das 
nimmt auch der Nachturrechtler an, weswegen er vom Naturrecht spricht. 
Naturrecht ist jenes Recht, das dem Sachverhalt entspricht. Der Naturrechtler 
geht nur von einer andern allgemeinen Norm aus als der Jurist, der als einzi­
gen Ausgangspunkt das positive Gesetz anerkennt. Hier liegt der nicht zu 
unterschätzende Unterschied. 

Die allgemeine Norm des Naturrechts ist die soziale Natur des Menschen, 
von der abgelesen wird, welche Rechte dem einzelnen allgemein zustehen, 
z.B. sein Recht auf Existenz, auf menschenwürdige Integration in das Ge­
meinwohl etc. Aus diesem Grund kann der einzelne, der überzeugt ist, daß 
ein bestimmtes positives Gesetz gegen die naturrechtliche Norm verstößt, 
unter Berufung auf die Gewissensfreiheit Widerstand leisten.1 2 

Nun sind allerdings nur wenige naturrechtliche Normen nicht bedingungslos 
auf einen konkreten Sachverhalt anzuwenden. Nur die univok formulierbaren 
Normen genießen diesen Vorteil, wie z.B. die Ehe, während andere nur in 
Beziehung zum Gemeinwohl je nach konkreten Umständen definiert werden 

Siehe unten: „Recht auf Widerstand?". 
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können. Selbst das Recht auf Leben steht in Beziehung zum Gemeinwohl, so 
daß ein Schwerstverbrecher an sich sein Recht auf Integration in die Gesell­
schaft verwirkt hat, wenngleich aufgrund der Unsicherheit menschlicher 
Gerichtsbarkeit die Todesstrafe heute in vielen zivilisierten Staaten abge­
schafft ist. 

Solche analog anzuwendenden Normen erfordern gründliches Überdenken, 
wie sie am besten konkretisiert werden. Dazu ist ein genaues Studium der 
konkreten, empirischen Sachlage vonnöten. All diese detaillierten Untersu­
chungen verlangen Umsicht und Weitsicht, damit man zu einem logisch 
gesicherten Ermessensurteil und damit zu einer konkreten Formulierung des 
Naturgesetzes gelangt. Teilweise leistet hier die empirische Politikwissen­
schaft gute Dienste. 

Diese gesamte intellektuelle Aufgabe hat die Klugheit zu übernehmen. Sie ist 
eine intellektuelle Tugend, die zugleich moralischen Charakter hat, weil sie 
getragen ist vom festen Willen, das Gemeinwohl anzustreben. Dieser morali­
sche Wille ist fundamental für den der konkreten Praxis zugewandten Intel­
lekt, den Thomas von Aquin mit dem inhaltsreichen Namen „recta ratio" 
(korrekte Vernunft) bezeichnet. Der Aquinate gebraucht diesen Begriff zu 
unzähligen Malen im Zusammenhang mit der Erklärung der konkret prakti­
schen Vernunft. Außerhalb der Intention auf das Gemeinwohl als Endziel 
gibt es auf der sozialen und politischen Ebene keine ratio recta. In diesem 
Begriff ist das Naturrecht als Vernunftrecht verankert. 

Die politische Klugheit 

Thomas von Aquin unterscheidet nun mit Aristoteles die verschiedenen Arten 
der Klugheit je nach ihrem Objekt. Zunächst hat jeder Mensch sein Leben in 
Klugheit zu programmieren (prudentia individualis). Das Staatsoberhaupt hat 
das Gemeinwohl (prudentia politica), der Familienvater das Wohl der Familie 
(prudentia oeconomica) zu besorgen usw. 

Uns interessiert hier einzig die politische Klugheit. Es war im Mittelalter 
selbstverständlich, daß man hierbei zuerst an den Fürsten dachte und ihn an 
seine Sorgfaltspflicht erinnerte. Seine politische Klugheit wurde als prudentia 
regnativa bezeichnet." Thomas von Aquin sah aber auch im Untertan eine 
Teilhabe an der politischen Klugheit, da der Bürger seine Gehorsamspflicht 
sorgfältig zu überlegen habe. 1 4 

1 3 S.Theol. 11-1150,1. 
1 4 S.Theol. II-II 50,2. 
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Überträgt man diese Gedanken auf die moderne Demokratie, dann hat man 
die prudentia regnativa auch bei den Volksvertretern zu suchen. Man müßte 
darum für diese einen entsprechenden Fürstenspiegel aufstellen, erst recht für 
die Präsidenten in der Präsidialdemokratie. Dann müßten wir allerdings von 
der heute allgemein vertretenen Ansicht Abschied nehmen, daß das Privatle­
ben des Präsidenten oder der an der Regierung beteiligten Volksvertreter 
grundsätzlich irrelevant sei im Hinblick auf die Führung des Ganzen. Denn 
die politische Klugheit ist, wie gesagt, nicht nur intellektueller Natur, sondern 
bedarf eines Ethos für das umfassende Gemeinwohl. 

Schließlich muß auch der Bürger die demokratische Teilnahme an der Regie­
rung entsprechend der Tugend der Klugheit neu überdenken. Die berüchtigte 
Politikverdrossenheit hat hier keinen Platz mehr. Auch das primitive blinde 
Nachlaufen hinter einer Parteiparole muß einer mehr aktiven Mitarbeit wei­
chen. Nicht zuletzt ist auch daran zu denken, daß man Entwicklungsländern 
nicht einfach die demokratische Staatsverfassung aufzwingen kann. Der 
demokratische Staat lebt vom politischen Geschick und von der politischen 
Verantwortung aller Bürger. Zuerst sind also Bildung und Ethos im Volk zu 
verankern. 
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II. DIE POLITISCHE THEOLOGIE* 

Begriffliche Abklärung 

Der Begriff „Politische Theologie" hat zwei Versionen, einmal als theologi­
sche Wissenschaft, die sich mit der konkreten Politik, d.h. mit der Beziehung 
des religiösen Glaubens zur aktiven Politik beschäftigt, das andere Mal als 
politische Wissenschaft, die den Begriff des Politischen in Ableitung von der 
religiösen Institution des Glaubens, d.h. der Kirche, oder in Analogie zu ihr 
interpretiert. In der ersten Version von Politischer Theologie geht es um die 
Frage, ob und inwieweit die katholische Theologie sich im Sinn einer politi­
schen Aufgabe verstehen kann. Diese von J.B. Metz und der Befreiungs­
theologie vertretene Version ist in erschöpfender Weise von Wolfgang Ok-
kenfels behandelt worden: „Politisierter Glaube? Zum Spannungsverhältnis 
zwischen Katholischer Soziallehre und Politischer Theologie" (Sammlung 
Politeia Bd. XXXIII, Bonn 1987). Die zweite Version gehört zum Objekt der 
Politischen Ethik, die von der philosophischen Definition des Politischen 
ausgeht. Darum habe ich das Politische stets von der naturrechtlichen Sicht 
des Staates aus dargestellt, wie diese durch Aristoteles grundgelegt und von 
Thomas von Aquin ausgearbeitet wurde. Ihr zufolge konnte von einer politi­
schen Theologie nicht gesprochen werden, außer im Zusammenhang mit der 
Lehre vom Ewigen Gesetz als dem letzten Grund jeglicher Rechtsschöpfung. 
Ganz anders die Sicht von C. Schmitt, der das Thema vom kulturhistorischen 
Gesichtspunkt aus anfaßt. Dennoch dient seine Methode der rechtsphiloso­
phischen Definition des Politischen.1 „Alle prägnanten Begriffe der modernen 

* Dem guten Kenner der Schriften von C. Schmitt Herrn Wolf gang Hariolf Spindler, Wien, danke 
ich für wertvolle Hinweise. 
1 Es ist zu beachten, daß Schmitt nicht die politische Handlung, sondern nur das Politische defi­
nieren will. Damit will er entsprechend Kants Erkenntnistheorie das Politische von allen mit ihm 
in der Wirklichkeit wesentlich verbundenen Elementen trennen, wie ähnlich Kelsen das reine 
Recht von allen ontischen Gegebenheiten, die an sich zu einem wirklichen Recht gehören, 
getrennt hat. Vgl. Craig L. Carr, Kant's theory of political authority. In: History of Political 
Thought, Exeter 10, 4 (1989) 719-731. - Ingomar Kloos, Gibt es eine Ontologie des Politischen? 
Ein Zugangsversuch zu Carl Schmitts „Begriff des Politischen". In: Prima Philosophia, Cuxha­
ven 1 (1988) 334-343. - Hans-Georg Flickinger, Hrsg., Die Autonomie des Politischen, Carl 
Schmitts Kampf um einen beschädigten Begriff. Weinheim 1990. - George Schwab, The chal-
lenge of the exception, An introduction to the political ideas of Carl Schmitt between 1921 and 
1936, 2 n d edition. Westport/Conn. 1989. - Michele Nicoletti, Trascendenza e potere. La teologia 
politica di Carl Schmitt. Brescia 1990. - Glan Paolo Cammarota, Storia e definizione di un 
concetto. La teoria della sovranitä in Carl Schmitt. In: Storia dei concetti e semantica storica. A 
cura di Nicola Auciello et Roberto Racinaro. Napoli 1990, 93-118. 
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Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Nicht nur ihrer histori­
schen Entwicklung nach, weil sie aus der Theologie auf die Staatslehre über­
tragen wurden, indem zum Beispiel der allmächtige Gott zum omnipotenten 
Gesetzgeber wurde, sondern auch in ihrer systematischen Struktur, deren 
Erkenntnis notwendig ist für eine soziologische Betrachtung dieser Begriffe. 
Der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz eine analoge Bedeutung wie 
das Wunder für die Theologie. Erst in dem Bewußtsein solcher analogen 
Stellung läßt sich die Entwicklung erkennen, welche die staatsphilosophi­
schen Ideen in den letzten Jahrhunderten genommen haben. Denn die Idee 
des modernen Rechtsstaates setzt sich mit dem Deismus durch, mit einer 
Theologie und Metaphysik, die das Wunder aus der Welt verweist und die im 
Begriff des Wunders enthaltene, durch einen unmittelbaren Eingriff eine 
Ausnahme statuierende Durchbrechung der Naturgesetze ebenso ablehnt wie 
den unmittelbaren Eingriff des Souveräns in die geltende Rechtsordnung. Der 
Rationalismus der Aufklärung verwarf den Ausnahmefall in jeder Form. Die 
theistische Überzeugung der konservativen Schriftsteller der Gegenrevolution 
konnte daher versuchen, mit Analogien aus einer theistischen Theologie die 
persönliche Souveränität des Monarchen ideologisch zu stützen."2 Angesichts 
dieser Perspektive stellt sich dem Ethiker die Frage, ob eine naturrechtliche 
Begründung der Politik nicht noch durch die Theologie ergänzt werden 
müßte. C. Schmitt stützt sich zwar in der Hauptsache auf die christlich­
europäische Entwicklung der modernen politischen Begriffe, er will aber 
damit die grundsätzliche Aussage verbinden, daß ohne Rückgriff auf die 
Theologie eine politische Wissenschaft nur ein Torso ist. 

Nun stellt sich aber hierbei die Frage, von welcher Theologie man auszuge­
hen hat. Auch die naturrechtlich begründete politische Ethik braucht zur 
logischen Geschlossenheit eine Theologie. Sie kann zumindest auf den Be­
griff des Schöpfers nicht verzichten, weil ohne Gottesbegriff die dem Staat 
vorgeordnete Rechtsschöpfung nicht erklärt werden kann. Der Nachweis der 
Herkunft der staatlichen Herrschaftsmacht muß zuerst erbracht werden. Das 
ist auf naturrechtlichem Weg möglich, sofern man den Schöpfergott als letzte 
Rechtsbegründung nicht ausschließt. Doch greift C. Schmitt über die natürli­
che, d.h. philosophische oder rationale Theologie, die er nicht kennt, hinaus 
und bringt Analogien mit der katholischen Kirche ins Spiel, wodurch er in 
die Theorie eines autoritären, weltanschaulich, d.h. rassistisch homogenen 
Staates abirrte. 

Schmitt unterscheidet nicht, wenigstens nicht hinsichtlich der katholischen 
Theologie, zwischen natürlicher und übernatürlicher (Offenbarungs-) Theo-

2 Carl Schmitt, Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin 7 1996, 
43. 
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logie3, weil er deren verschiedene erkenntnistheoretische Grundlagen nicht 
kennt. Die rationale Erkenntnis einer göttlichen Ursache der Welt gehört 
wesentlich zum Naturrecht. Sie hat mit Glaube an sich nichts zu tun. Sie ist 
aber grundlegend für eine katholische Auffassung vom Glauben an die Erlö­
sung. Schmitt betrachtet das Naturrecht als reine Metaphysik, d.h. bereits als 
eine Säkularisierung der Theologie. Für ihn ist Religion wesentlich mit dem 
Glauben verbunden. Das Naturrecht scheint ihm nicht zu genügen. Im übri­
gen ist sein Begriff vom Naturrecht ein verwirrendes Durcheinander." 

Wir müssen uns darum zunächst mit der Politischen Theologie von Carl 
Schmitt befassen, um uns im Anschluß daran die Frage zu stellen, was eine 
solche politische Theologie für die politische Ethik einbringt. Wir beschäfti­
gen uns hier in der Thematik Politische Theologie grundsätzlich mit der Fra­
ge, ob die weltliche, sich im Bereich des menschlichen Daseins bewegende 
Politik notwendigerweise eine Verwurzelung in einer Theologie braucht. 
Entsprechend den zwei Reichen bei Augustinus stellen wir uns auf den Boden 
des irdischen Reiches. Das ist der Sinn der zweiten Version. Schmitt hat 
grundsätzlich diese Fragestellung im Visier. Da er aber den erkenntnistheo­
retischen Unterschied zwischen natürlicher (rationaler) und Glaubens-
Theologie nicht sieht oder nicht genügend beachtet, gleitet er in die Frage­
stellung der ersten Version ab, d.h. in die Frage, ob die katholische Theologie 
auch praktisch in die politische Wirklichkeit eingreife, eine Themenstellung, 
wie sie J.B. Metz vornahm. Dieser Gesichtspunkt der Politischen Theologie 
tritt namentlich in der Polemik Schmitts gegen Eric Peterson hervor. 5 Wir 
gehen auf diese Frage nicht ein, weil sie in der Theologie, nicht in der philo­
sophischen Ethik beheimatet ist. Es sei diesbezüglich auf das Werk von W. 
Ockenfels verwiesen. 

3 Vgl. Carl Schmitt, Politische Theologie II, Die Legende von der Erledigung jeder Politischen 
Theologie, Berlin 41996. Politische Theologie mündet bei ihm in die Politische Christologie ein 
(11). 
4 Was er unter „metaphysisch" in seinem Begriff des metaphysischen, nicht in Gott begründeten 
Naturrechts versteht, ist nicht zu erraten. Im Naturrecht sieht er „einige Dutzend völlig entge­
gengesetzter Postulate, ein Haufen vager Formalklauseln". Er weiß also nichts von der realen 
Gültigkeit auf abstraktivem Weg gewonnener Wesenserkenntnisse. Jedenfalls schafft nach ihm 
wie übrigens auch nach H. Kelsen die Norm nur Ordnung im präjuristischen Sinn, nicht schon 
Rechtsordnung, sie hat „nur auf dem Boden ... einer gegebenen Ordnung" regulierende Funktion 
(Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Berlin 2 1934, 13), erhält somit ihre 
Geltung einzig vom positiven Gesetz. Vgl. auch Tagebucheintrag vom 6.8.1948, in: C. Schmitt, 
Glossarium, Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, hrsg. von E. v. Medem, Berlin 1991, 187 f. 
5 Vgl. Politische Theologie II 36 ff. 
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1. Die Politische Theologie von Carl Schmitt 

Die Grundthese Schmitts: Politisch nicht gleich staatlich 

Grundlegend für das Verständnis der Politischen Theologie Schmitts ist seine 
Definition des Politischen. Wir sind gewohnt, dann von einer politischen 
Handlung zu sprechen, wenn sie sich direkt auf die Staatsmacht bezieht. In 
aristotelischer Sicht ist der Staat die vollkommene Gesellschaft, d.h. jene 
Gesellschaft, die das gesellschaftliche Leben abschließt und damit ein ge­
schlossenes Ganzes bewirkt, in dem sämtliche Anliegen des Menschen ihre 
Berücksichtigung finden. Der Staat schließt darum auch alle Rechtsbildung 
ab. Er ist souverän. 

Wenn wir von einer politischen Handlung sprechen, dann wird der Staat als 
gegeben vorausgesetzt. In diesem Sinn gebraucht die Rechtswissenschaft 
Begriffe wie „politischer Verein", „politische Versammlung", „politische 
Rechtsakte" im Unterschied zu „unpolitischen" Verwaltungsakten etc. Dage­
gen erklärt C. Schmitt: „Derartige den Bedürfnissen der Rechtspraxis entge­
genkommende Bestimmungen suchen im Grunde nur eine praktische Hand­
habe für die Abgrenzung verschiedener, innerhalb eines Staates in seiner 
Rechtspraxis auftretender Tatbestände; sie bezwecken keine allgemeine De­
finition des Politischen überhaupt. Daher kommen sie mit ihrer Bezugnahme 
auf den Staat oder das Staatliche aus, solange der Staat und die staatlichen 
Einrichtungen als etwas Selbstverständliches und Festes vorausgesetzt wer­
den können. Auch die allgemeinen Begriffsbestimmungen des Politischen, 
die nichts als eine Weiter- oder RückverWeisung an den , Staat' enthalten, 
sind verständlich und insofern auch wissenschaftlich berechtigt, solange der 
Staat wirklich eine klare, eindeutig bestimmte Größe ist und den nicht­
staatlichen, eben deshalb unpolitischen' Gruppen und Angelegenheiten ge­
genübersteht, solange also der Staat das Monopol des Politischen hat. Das 
war dort der Fall, wo der Staat entweder (wie im 18. Jahrhundert) keine Ge­
sellschaft' als Gegenspieler anerkannte oder wenigstens (wie in Deutschland 
während des 19. Jahrhunderts und bis ins 20. Jahrhundert hinein) als stabile 
und unterscheidbare Macht über der Gesellschaft' stand. Dagegen wird die 
Gleichung Staatlich = Politisch in demselben Maße unrichtig und irreführend, 
in welchem Staat und Gesellschaft sich gegenseitig durchdringen, alle bisher 
staatlichen Angelegenheiten gesellschaftlich und umgekehrt alle bisher ,nur' 
gesellschaftlichen Angelegenheiten staatlich werden, wie das in einem de­
mokratisch organisierten Gemeinwesen notwendigerweise eintritt. Dann 
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hören die bisher ,neutralen' Gebiete - Religion, Kultur, Bildung, Wirtschaft 
- auf,,neutral' im Sinne von nicht-staatlich und nicht-politisch zu sein."6 

Es stimmt zwar, daß in der demokratisch durchorganisierten Gesellschaft alle 
einzelnen gesellschaftlichen Handlungen irgendwie in Beziehung zum Staat 
stehen. Doch braucht man dabei nicht gleich an einen totalitären Staat zu 
denken. Auch in einer Demokratie kann man Handlungen, die sich auf die 
gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ordnung beziehen, von jenen Handlun­
gen unterscheiden, welche die statuierte politische Macht in Frage stellen 
wollen. Auch der Demokrat anerkennt grundsätzlich die bestehende Herr­
schaftsmacht des Staates, wenngleich er ihren Träger (in rechtlich geordneter 
Weise) abwählen kann. Darum kann man auch in der Demokratie zwischen 
wirtschaftlicher und politischer Handlung unterscheiden, z.B. von einem 
unpolitischen, weil rein wirtschaftlichen Streik sprechen im Gegensatz zum 
politischen Streik, der nicht deswegen politisch heißt, weil er etwa die ganze 
Gesellschaft berührt (ein zwar manchmal üblicher Gebrauch des Begriffes 
politischer Streik), sondern weil er die augenblickliche Herrschaftsmacht des 
Staates in Frage stellt und bekämpft. 

Unter einem bestimmten Gesichtspunkt versteht man die Gedankenführung 
Schmitts, wenn man sich die tiefer liegende Frage stellt, aus welchem Grund 
der Bürger in der Demokratie die bestehende Herrschaftsmacht als legitim 
anerkennt. Schmitt denkt hier an ein Relikt der christlichen Vorstellung des 
Staates, wonach der Herrscher seine Macht von Gottes Gnaden erhält. Er 
verweist außerdem auf M. Webers charismatisch anerkannten Herrscher. Die 
Frage der Legitimierung des Herrschers muß aber auf rationalem Weg lösbar 
sein, sonst wäre die politische Ethik, die auf rationalem, d.h. naturrechtli­
chem Fundament stehen muß, nicht möglich. Diese Frage wird erst im ex­
tremen Fall brisant, in dem es sich um einen Tyrannen als Inhaber der Herr­
schaftsmacht handelt, gegen den man wehrlos ist. Der Bürger im Mittelalter 
konnte diesen extremen Fall noch mit naturrechtlichen Überlegungen, die 
von einer natürlichen Religion ausgehen, lösen.7 

6 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corolla-
rien. 3. Auflage der Ausgabe von 1963, Berlin 1991, 23 f. 
7 Ich habe die naturrechtliche Lösung dieses Problems behandelt in: Thomas von Aquin, Recht 
und Gerechtigkeit, Bonn 1987, 291 f. Dort habe ich nachgewiesen, daß in dem hier zur Diskussi­
on stehenden extremen Fall (Bürgerkrieg, völliges Chaos) der Bürger die effektive Macht aner­
kennen muß, aber nicht auf Grund des Rechtspositivismus, sondern mittels des naturrechtlichen 
Prinzips, daß in jedem Fall Ordnung und Friede herrschen müssen. Das heißt nicht, daß er in den 
Dingen, die seine individuelle moralische Entscheidung angehen, seine persönliche Kompetenz 
dem Staat abtreten darf. 
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Das politische Urphänomen: Die Bestimmung von Freund und Feind 

Innerhalb des Staates gibt es nach Schmitt keine Politik. Wie schon erwähnt, 
ist die Verwendung des Begriffes politisch innerhalb des Staates nur sekun­
där, weil der Staat vorausgesetzt wird. Darum stellt Schmitt an den Anfang 
die These: „Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen vor­
aus". 8 Den Begriff des Staates als souveräne Einheit gibt es nämlich erst in 
der Gegenüberstellung zu einem andern Staat, also auf dem Boden des jus 
publicum Europaeum." In der Begegnung mit einem andern Souverän geht es 
im Extremfall (Ausnahmefall) um die Bestimmung von Freund und Feind. 
Der Staat besitzt „das Monopol des Politischen".1 0 Es ist typisch für Schmitt, 
die Definition eines Begriffes entsprechend dem Extremfall vorzunehmen. 
Damit kommt man auf sicherem Weg zur schärfsten Formulierung eines 
Begriffes. Freund und Feind haben mit geistigen, ökonomischen, sozialen 
etc. Inhalten nichts zu tun. Sie sind als reine Tatsachen zu verstehen, in dem 
Sinn, daß ein Souverän sich von einem andern unterscheidet und ihn potenti­
ell als Feind betrachten muß. „Feind ist nur eine wenigstens eventuell, d.h. 
der realen Möglichkeit nach kämpfende Gesamtheit von Menschen, die einer 
ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Feind ist nur der öffentliche Feind, 
weil alles, was auf eine solche Gesamtheit von Menschen, insbesondere auf 
ein ganzes Volk Bezug hat, dadurch öffentlich wird"." „Der politische Ge­
gensatz ist der intensivste und äußerste Gegensatz und jede konkrete Gegen­
sätzlichkeit ist um so politischer, je mehr sie sich dem äußersten Punkte, der 
Freund-Feindgruppierung, nähert. Innerhalb des Staates als einer organisier­
ten politischen Einheit, die als Ganzes für sich die Freund-Feindentscheidung 
trifft, außerdem neben den primär politischen Entscheidungen und im Schutz 
der getroffenen Entscheidung ergeben sich zahlreiche sekundäre Begriffe von 
,politisch'." 1 2 Schmitt verwahrt sich gegen den Vorwurf, „als wäre das politi­
sche Dasein nichts als blutiger Krieg und jede politische Handlung eine mi­
litärische Kampfhandlung, als würde ununterbrochen jedes Volk jedem ande­
ren gegenüber fortwährend vor die Alternative Freund oder Feind gestellt, 
und könnte das politisch Richtige nicht gerade in der Vermeidung des Krie­
ges liegen. Die hier gegebene Definition des Politischen ist weder bellizi-
stisch oder militaristisch, noch imperialistisch, noch pazifistisch. Sie ist auch 
kein Versuch, den siegreichen Krieg oder die gelungene Revolution als s o ­
ziales Ideal' hinzustellen, denn Krieg oder Revolution sind weder etwas ,So­
ziales' noch etwas ,Ideales'." 1 3 

8 Der Begriff des Politischen, 13. 
9 A.a.O. 
1 0 Der Begriff des Politischen, 23. 
1 1 A.a.O. 29. 
1 2 A.a.O. 30. 
1 3 A.a.O. 33. 
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Das Politische ist, wie man sieht, ein reiner Zustand, der durch die Beziehung 
zwischen zwei einander gegenüberstehenden Staaten entsteht. Erst aus die­
sem Blickwinkel werden normative Begriffe zu politischen. „Jeder religiöse, 
moralische, ökonomische, ethnische oder andere Gegensatz verwandelt sich 
in einen politischen Gegensatz, wenn er stark genug ist, die Menschen nach 
Freund und Feind effektiv zu gruppieren. Das Politische liegt nicht im Kampf 
selbst, der wiederum seine eigenen technischen, psychologischen und militä­
rischen Gesetze hat, sondern, wie gesagt, in einem von dieser realen Mög­
lichkeit bestimmten Verhalten, in der klaren Erkenntnis der eigenen, dadurch 
bestimmten Situation und in der Aufgabe, Freund und Feind richtig zu unter­
scheiden." 1 4 

Für die politische Theologie ist dieser rein sachliche, von jeder moralischen 
Wertung losgelöste Begriff des Politischen als Freund-Feindbeziehung 
wichtig. „Eine religiöse Gemeinschaft, die als solche Kriege führt, sei es 
gegen die Angehörigen anderer religiöser Gemeinschaften, sei es sonstige 
Kriege, ist über die religiöse Gemeinschaft hinaus eine politische Einheit. Sie 
ist auch dann eine politische Größe, wenn sie nur in negativem Sinne eine 
Einwirkungsmöglichkeit auf jenen entscheidenden Vorgang hat, wenn sie in 
der Lage ist, durch ein Verbot an ihre Angehörigen Kriege zu verhindern, 
d.h. die Feindesqualität eines Gegners maßgebend zu verneinen." 1 5 

C. Schmitt gibt allerdings in seinem Vorwort zu den Ausgaben von 1963 und 
1991 einige Mängel des Textes von 1932 zu. „Der Hauptmangel in der Sache 
liegt darin, daß die verschiedenen Arten des Feindes - konventioneller, wirk­
licher oder absoluter Feind - nicht deutlich und präzise genug getrennt und 
unterschieden werden". 1 6 Er nennt z.B. den Partisanenkrieg1 7, den Kalten 
Krieg. Diese Undeutlichkeiten spielen aber in unserer Darstellung keine 
Rolle. 

Zusammenfassend: Innerhalb des Staates herrscht Friede, basierend auf der 
Homogenität der Bürgerschaft und zusätzlich erzwungen durch die Angst vor 
einem möglichen Gegner. Politische Handlungen gibt es darum nicht im 
Innern des Staates, sondern nur in der Auseinandersetzung mit einem poten­
tiellen Feind. Alle eventuellen innerstaatlichen Querelen können nur in ent­
fernter Analogie, die mehr einer Metapher gleichkommt, als politisch be­
zeichnet werden. Im Extremfall werden sie durch den Träger der Herr­
schaftsmacht entschieden. Diese Dezisionsgewalt setzt, wie noch gezeigt 
wird, logischerweise eine Konzentration der Machtbefugnis in einer Person 

1 4 A.a.O. 37. 
1 5 A.a.O. 37f. 
1 6 A.a.O. 17. 
1 7 Vgl. C. Schmitt, Theorie des Partisanen - Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen, 
Berlin 4 1963. 
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voraus. Schmitt findet die Begründung dieser geschlossenen Einheit der 
Machtbefugnis in der geschichtlichen Entwicklung des europäischen Staats­
denkens, angefangen von der griechischen Staatsphilosophie über das theolo­
gisch beeinflußte Mittelalter: Ein Gott, ein Volk, ein König. 

Die katholische Kirche als Vorbild 

In seiner Schrift „Römischer Katholizismus und politische Form" 1 8 beschreibt 
Schmitt die Konstitution der römisch-katholischen Kirche. Diese geistreich 
geschriebene Schrift verdient größte Beachtung, weil die Elemente der juri­
stischen Verfassung der römisch-katholischen Kirche herausgehoben werden, 
die für Schmitts Politische Theologie und überhaupt für seine gesamte politi­
sche Konzeption entscheidend sind. Man muß bei der Lesung stets den gei­
stigen Sprung machen vom aktuellen Text zur hintergründigen politischen 
Absicht des Autors. 

Ausgehend vom Gedanken, daß die politische Handlung die Wahrung der 
eigenen staatlichen Identität und Souveränität gegenüber fremden Einflüssen 
(Freund-Feind-These) beabsichtigt, stellt sich die Frage, wie der Staat (in der 
Folge dann parallel auch die Kirche) mit der übrigen Gesellschaft zurecht­
kommt. 1 9 Dazu braucht es eine umfassend orientierte Vernunft (manchmal 
von Schmitt auch Idee im Sinn von Wahrheit genannt), die in der Autorität 
des Staates juristisch ihren Ausdruck findet. Die Reinheit dieser Idee ist na­
turgemäß in einer einzigen Person als dem Monarchen und nicht in einer 
Institution gesichert.2 0 Wie sich im Extremfall erweist, kommt es auf eine in 
sich einheitliche Entscheidung an. Schmitt beruft sich auf Hobbes (Leviathan 
Kap. 26): Autoritas, non veritas facit legem. „Hobbes hat auch ein entschei­
dendes Argument vorgebracht, welches den Zusammenhang dieses Dezisio­
nismus mit dem Personalismus enthält und alle Versuche, an die Stelle der 
konkreten Staatssouveränität eine abstrakt geltende Ordnung zu setzen, ab­
lehnt."2 1 Auf Dauer ist diese Ordnung nur gesichert, wenn die Autorität ihre 

1 8 Erstausgabe, Hellerau (Jakob Hegner-Verl.) 1923 , 2. Aufl. München (Theatiner-Verl.) 1925, 
3. Aufl. Stuttgart (Klett-Cotta) 1984. 
1 9 Diese Fragestellung ist allerdings in dieser Schrift nicht explizit ausgedrückt. Sie spielt aber 
hintergründig eine entscheidende Rolle. Ausgiebig wird das Thema der Freund-Feindbestim­
mung in der Schrift „Der Begriff des Politischen" behandelt. 
2 0 Diese Person war für Schmitt in den dreißiger Jahren zur Zeit des vollständigen politischen 
Chaos einzig im „Führer" (Hitler) real vorstellbar. 
21 Carl Schmitt, Politische Theologie, 39. Vgl. auch: Paul Hirst, Carl Schmitt's decisionism. In: 
Telos, St. Louis 72 (1987) 15-26. Joseph W. Bendersky, Carl Schmitt and the conservative 
revolution. In: Telos, St. Louis 72 (1987) 27-42. 
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Legitimation in der Religion findet, unter Umständen auch in einem Substitut 
wie der Nation.2 2 

Mit dieser politischen Konzeption - wohl kaum aus religiöser Sympathie, von 
der man in seiner politischen Philosophie nichts gemerkt hat - geht nun 
Schmitt an die Analyse der katholischen Kirche als gesellschaftliches Gebil­
de. Aus Freude an der Übereinstimmung seines politischen Konzeptes mit 
der Institution der römisch-katholischen Kirche läßt Schmitt seiner politisch 
motivierten Begeisterung freien Lauf, vielleicht manchmal zu freien, da er 
bei seiner Konzentration auf die faktische politische Tätigkeit der Kirche die 
Frage ausklammert, ob die einzelnen Operationen dem göttlichen Auftrag des 
Gründers der Kirche noch entsprechen. 

Schmitt bewundert die Macht des Katholizismus: „Mit jedem Wechsel der 
politischen Situation werden anscheinend alle Prinzipien gewechselt, außer 
dem einen, der Macht des Katholizismus". 2 3 Den Grund findet Schmitt im 
politischen Universalismus. Andererseits befreundet sich der Katholizismus 
auch mit dem nationalen Patriotismus. „Gerade katholische Nationen [ver­
danken] einen Hauptteil ihrer nationalen Widerstandskraft dem Katholizis­
mus - Tiroler, Spanier, Polen, Irländer, - und zwar nicht nur, wenn der Un­
terdrücker ein Feind der Kirche war". 2 4 Für diese „complexio oppositorum" 
scheint es „keinen Gegensatz zu geben, den sie nicht umfaßt" 2 5. „Von der 
politischen Idee des Katholizismus aus betrachtet, liegt das Wesen der rö­
misch-katholischen complexio oppositorum in einer spezifisch formalen 
Überlegenheit über die Materie des menschlichen Lebens, wie sie bisher kein 
Imperium gekannt hat. Hier ist eine substantielle Gestaltung der historischen 
und sozialen Wirklichkeit gelungen, die trotz ihres formalen Charakters in 
der konkreten Existenz bleibt, lebensvoll und doch im höchsten Maße ratio­
nal ist". 2 6 Diese Rationalität ist aber politisch erst wirksam, wenn sie sich 
repräsentiert. Die strenge Durchführung des Prinzips der Repräsentation der 
Rationalität ist nach Schmitt das typische Merkmal der Politik der römisch-

2 2 Es wäre natürlich wissenswert, was oder wen Schmitt als Feind der Kirche definiert. Da er in 
der römischen Kirche die Hüterin der Wahrheit sieht, kann er nur in der Lüge diesen Feind 
erkennen. Am Ende der Geschichte wird der Fürst der Lüge, der Antichrist, endgültig erledigt, 
wie im zweiten Paulusbrief an die Thessalonicher (2, 6 ff.) erklärt wird. Schmitt hat diese Stelle 
zum Kern eines christlichen Geschichtsverständnisses gemacht. Dort ist nämlich vom hemmen­
den oder aufschiebenden Faktor (katechon) die Rede, durch den das Ende der Weltgeschichte 
retardiert wird. Die Auffassung Schmitts bezüglich dieses apokalyptischen Begriffes des Ka-
techons ist für das hier besprochene Thema irrevelant. Vgl. C. Schmitt, Tagebucheintrag vom 
19.12.1947 in: Glossarium, 62 f. 

2 3 Römischer Katholizismus und politische Form, 7 f. 
2 4 Op.c i t . 11. 
2 5 A.a.O. 
2 6 Op.cit. 14. 
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katholischen Kirche. Diese Repräsentation der Rationalität oder der Vernunft 
ist verkörpert in der Dezisionsgewalt des Papstes, als dem Vertreter Christi. 

Schmitt zeigt nun im folgenden, wie der Begriff der Rationalität durch zu­
nehmende Materialisierung in der Staatslehre säkularisiert wurde. 2 7 Zunächst 
wurde die religiöse Wurzel verweltlicht, indem Gott als Urheber aller Auto­
rität ausschied und durch eine allgemeine Metaphysik des Naturrechts ersetzt 
wurde, bis auch diese verschwand und an ihren Platz die ökonomische 
Marktrationalität und schließlich die Technik trat. Der universale Naturbe­
griff, der die Grundlage der großen Synthese des Katholizismus bildete, ist 
nun im Zug der Technisierung und Industrialisierung aufgespaltet worden 
durch die Konzentrierung der Rationalität auf das technisch Machbare. Der 
davon abgespaltete Bereich gehört zur wilden, von keiner Zivilisation be­
rührten Natur. „Dem römisch-katholischen Naturbegriff ist eine solche Zer­
Spaltung in eine rationalistisch-durchtechnisierte Welt menschlicher Arbeit 
und eine romantisch-unberührte Natur durchaus fremd".28 Andererseits 
„müßte es einem Katholiken als ein zweifelhaftes Lob erscheinen, wenn man 
seine Kirche zum Gegenpol des mechanistischen Zeitalters machen wollte. 
Es ist ein auffälliger Widerspruch, der wiederum auf die merkwürdige com­
plexio oppositorum hindeutet, daß eine der stärksten protestantischen Emp­
findungen im römischen Katholizismus deshalb eine Entartung und einen 
Mißbrauch des Christentums sieht, weil er die Religion zu einer seelenlosen 
Formalität mechanisiere, während zu gleicher Zeit gerade Protestanten in 
romantischer Flucht zur katholischen Kirche zurückkehren, weil sie in ihr die 
Rettung vor der Seelenlosigkeit eines rationalistischen und mechanistischen 
Zeitalters suchen. Ließe die Kirche sich herbei, nicht mehr als die seelenvolle 
Polarität der Seelenlosigkeit zu sein, so hätte sie sich selbst vergessen". 2 9 

Man verstände den katholischen Naturbegriff und die complexio oppositorum 
falsch, wenn man in ihm lediglich die Komposition verschiedener Naturbe­
griffe sähe, etwa als höhere dritte Lösung. Es läßt sich denken, sagt Schmitt, 
„daß die spekulierenden Konstrukteure gelegentlich den Katholizismus als 
den .höheren Dritten' betrachteten". 3 0 Der Naturbegriff des Katholizismus 
deckt das gesamte Gebiet der Vernunft ab. Schmitt weist hier auf den Aus­
spruch von Renan hin: „Toute victoire de Rome est une victoire de la rai­
son". 3 1 

" Aus der Sicht des Begriffes des Politischen wird dieser Wandel eingehend dargestellt in: Der 
Begriff des Politischen. 
2 8 Römischer Katholizismus und politische Form, 17. 
2 9 Op. cit. 19. 
3 0 Op. cit. 15. 
3 1 Op. cit. 23. 
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Wichtig und wesentlich für die Politische Theologie Schmitts ist die Tatsa­
che, daß der universale Rationalismus des Katholizismus institutionell abge­
sichert wird: „Dieser Rationalismus liegt im Institutionellen und ist wesent­
lich juristisch; seine große Leistung besteht darin, daß er das Priestertum zu 
einem Amte macht, aber auch das wieder in einer besonderen Art. Der Papst 
ist nicht der Prophet, sondern der Stellvertreter Christi. Alle fanatische Wild­
heit eines zügellosen Prophetentums wird durch eine solche Formierung fern 
gehalten. Dadurch, daß das Amt vom Charisma unabhängig gemacht ist, 
erhält der Priester eine Würde, die von seiner konkreten Person ganz zu ab­
strahieren scheint. Trotzdem ist er nicht der Funktionär und Kommissar des 
republikanischen Denkens und seine Würde nicht unpersönlich wie die des 
modernen Beamten, sondern sein Amt geht, in ununterbrochener Kette, auf 
den persönlichen Auftrag und die Person Christi zurück. Das ist wohl die 
erstaunlichste complexio oppositorum. In solchen Distinktionen liegt die 
rationale Schöpferkraft und zugleich die Humanität des Katholizismus".3 2 

Ökonomie und Technik mögen sich in den Rang eines universalen Machtha­
bers aufschwingen, aber „kein politisches System kann mit bloßer Technik 
der Machtbehauptung auch nur eine Generation überdauern. Zum Politischen 
gehört die Idee, weil es keine Politik gibt ohne Autorität und keine Autorität 
ohne ein Ethos der Überzeugung". 3 3 

Das also ist die politische Konzeption Schmitts. Politik ist nur als Repräsen­
tation einer Idee denkbar. „Repräsentieren im eminenten Sinne kann nur eine 
Person und zwar - zum Unterschiede von der einfachen .Stellvertretung' -
eine autoritäre Person oder eine Idee, die sich, sobald sie repräsentiert wird, 
ebenfalls personifiziert. Gott, oder in der demokratischen Ideologie das Volk, 
oder abstrakte Ideen wie Freiheit und Gleichheit sind denkbarer Inhalt einer 
Repräsentation, aber nicht Produktion und Konsum". 3 4 Demokratie hat nach 
Schmitt nur dann Repräsentationskraft, wenn die Idee in einer homogenen 
Gesellschaft verkörpert ist. Sonst wäre die Idee nicht personifizierbar. Die 
Personifizierung der Idee ist nichts anderes als die essentielle Bedingung 
einer souveränen Repräsentation, die auch den Extremfall, und diesen vor 
allem, meistert. „Die Norm braucht ein homogenes Medium. Diese faktische 
Normalität ist nicht bloß eine ,äußere Voraussetzung', die der Jurist ignorie­
ren kann; sie gehört vielmehr zu ihrer immanenten Geltung. Es gibt keine 
Norm, die auf ein Chaos anwendbar wäre. Die Ordnung muß hergestellt sein, 
damit die Rechtsordnung einen Sinn hat. Es muß eine normale Situation 
geschaffen werden, und souverän ist derjenige, der definitiv darüber ent­
scheidet, ob dieser normale Zustand wirklich herrscht. Alles Recht is t , Situa­
tionsrecht'. Der Souverän schafft und garantiert die Situation als Ganzes in 

Op. cit. 23f. 
Op. cit. 28. 
Op. cit. 36. 
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ihrer Totalität. Er hat das Monopol dieser letzten Entscheidung. Darin liegt 
das Wesen der staatlichen Souveränität, die also richtigerweise nicht als 
Zwangs- oder Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol juri­
stisch zu definieren ist.... Der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatli­
chen Autorität am klarsten. Hier sondert sich die Entscheidung von der 
Rechtsnorm, und (um es paradox zu formulieren) die Autorität beweist, daß 
sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht".3 5 

Schmitt ist ganz eingenommen von der Entscheidungsgewalt des Papstes, 
zugleich auch von der Homogenität der Gläubigen in der katholischen Kir­
che, die sich dieser Entscheidungsgewalt gehorsam fügen. Er hätte allerdings, 
bevor er an eine analoge Verwirklichung dieses Vorbildes im weltlichen 
Raum dachte, überlegen müssen, welche neuen Bedingungen nun wirksam 
werden. Die Homogenität der katholischen Gläubigen ist so weit wie der 
Weltraum, d.h. wie die ganze Menschheit. Diese Tatsache wird rational nur 
faßbar, wenn man die umfassende Weite des Naturrechts kennt, wonach es 
einen allgemeinen Konsens gibt, der im Konkreten Verschiedenheiten ver­
kraften kann. Eine Übertragung des katholisch-kirchlich verstandenen Be­
griffs der Homogenität auf einen einzelnen Staat wäre nur möglich in der 
Identifizierung von Kirche und Staat. Schmitt wußte genau, daß diese Identi­
fizierung verhängnisvoll war und auch nicht mehr möglich ist, ganz abgese­
hen davon, daß der katholische Glaube nach katholischem Verständnis so tief 
in der menschlichen Natur ansetzt, daß alle ethnischen Unterschiede ver­
schwinden. Nach katholischem Glaubensverständnis ist der Katholik zuerst 
Katholik und erst dann national, etwa Deutscher, Franzose, Engländer usw. 3 6 

Schmitt mußte also ein anderes homogenes Medium finden. Das glaubte er 
eine Zeitlang in der rassischen Artgleichheit37 zu entdecken. Dieser Irrtum hat 
ihn zu den schaurigsten Äußerungen über die Juden verführt. Es ist kaum zu 
glauben, daß ein Wissenschaftler sich zu solch menschenunwürdigen und 
erniedrigenden Schmähungen hinreißen lassen könnte, wie sie sich Schmitt in 
seinen in der Tagespresse erschienenen Artikeln und besonders bei einer 
Hochschullehrertagung im Oktober 1936 leistete. 

3 5 Politische Theologie, 19. 
3 6 Vgl. A. F. Utz, Wesen und Sinn des christlichen Ethos. Heidelberg 1942 (besonders 162-166). 
3 7 Vgl. C. Schmitt, Staat, Bewegung, Volk - Die Dreigliederung der politischen Einheit, Ham­
burg 1935, 32, 42. 
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2. Die rational begründete Politische Theologie 

Keine Staatsphilosophie ohne Transzendenz 

Um zu verstehen, warum Schmitt alles daran setzt, das Politische in letzter 
Analyse durch die Religion zu begründen, darf man nicht nur seine ge-
schichtsphilosophischen und geschichtstheologischen Erörterungen heranzie­
hen. Es geht ihm im Grunde nicht einmal um eine typisch geschichtliche 
Auseinandersetzung. Vielmehr will er grundsätzlich den Gedanken vertreten, 
daß man dem Politischen nicht nahekommt, wenn man es nur als Kampf um 
die Macht auslegt. Der Staat, der den Feind bestimmen muß, braucht eine in 
sich einheitliche Gesellschaft, die ihre Einheit nur durch eine Idee, nicht aber 
a priori durch einen technischen Vorgang, sagen wir es konkret, nicht durch 
einen Abstimmungsmodus erhält. Die Idee, die, aller Parteilichkeit und Zeit­
lichkeit enthoben, in der Transzendenz liegt, ist demgemäß religiöser Natur. 
Welche Religion bietet die gesuchte Idee an? Es kann nur ein Monotheismus 
sein, denn dieser allein begreift, daß die Autorität zu personifizieren ist. Das 
ist die Grundüberzeugung Schmitts und dazu braucht er die Politische Theo­
logie. Es geht also um das Verhältnis zwischen religiöser Weltanschauung 
und politischem Denken. „Alles, was ich zu dem Thema Politische Theologie 
geäußert habe, sind Aussagen eines Juristen über eine rechtstheoretisch und 
rechtspraktisch sich aufdrängende, systematische Struktur-Verwandtschaft 
von theologischen und juristischen Begriffen".38 Der Monotheismus hat seine 
analoge Parallele auf politischer Ebene in der Monarchie. 

Man kann Grundgedanken von Schmitt übernehmen, ohne von seiner Defini­
tion des Politischen auszugehen, indem man den antiken Autoren folgt und 
den Staat als die vollkommene Gesellschaft begreift und entsprechend die 
Politik als jene Handlung definiert, die direkt die Dezisionsgewalt in der 
Bestimmung des allgemeinen Wohls zum Ziel hat. Wenn man diese Intention 
zu Ende denkt, stößt man unweigerlich an die Transzendenz. Man kann dann 
allerdings von einem Parallelismus zwischen Staatslehre und Religion oder 
Politischer Theologie nicht mehr sprechen, denn die Transzendenz und damit 
die Theologie gehören wesentlich zur Begründung des Staats und seiner 
Autorität. Der Parallelismus würde sich demnach auf die Gegenüberstellung 
von weltlichem Staat und katholischer Kirche beschränken. Dennoch folge 
ich dem erweiterten Begriff des Parallelismus, um den Zusammenhang mit 
den hier besprochenen Gedanken C. Schmitts zu bewahren. Lassen wir also 
einmal die Analogie zwischen Staatsphilosophie und Philosophie der Religi­
on bestehen. 

Politische Theologie II, 79, Anm. 1. 
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Schmitt findet diesen Parallelismus bereits in der Antike. Er wird deutlich bei 
Plato ausgesprochen, ebenso bei Aristoteles, der von einem metaphysischen 
Naturrecht ausgeht und so die vielen Götter umgeht. Die Ansicht Schmitts, 
daß es sich bei Aristoteles mehr um eine metaphysisch-naturrechtliche als 
eine religiöse Begründung der Monarchie handelt, ist durchaus korrekt. Für 
Aristoteles stand die Einheit der gesamten Weltordnung im Vordergrund, 
eine Einheit, die sich analog auch im Staat verwirklicht. Das aristotelische 
Naturrecht ist mehr anthropologischer Natur. Thomas von Aquin, den Schmitt 
offenbar nicht kennt, hat dann dieser Einheit die theologische Begründung 
gegeben in seiner Lehre vom Ewigen Gesetz. Es ist dieser Monotheismus, 
den Schmitt als Analogie zur politischen Monarchie braucht: Ein Gott, ein 
Volk, ein König. Schmitt verfolgt, wie gesagt, diese Theologie durch die 
Geschichte des christlichen Altertums bis zur endgültigen Säkularisierung in 
der Industriegesellschaft.3' 

An sich wäre damit die Grundthese Schmitts ausreichend gerechtfertigt, 
nämlich der Nachweis erbracht, daß der Monotheismus das politische Den­
ken orientiert und man deshalb von einer Politischen Theologie sprechen 
kann und muß, wenn nicht Erik Peterson die These aufgestellt hätte, daß mit 
der christlichen Lehre von drei Personen in Gott der Monotheismus aufgehört 
hätte, Grundlage einer Politischen Theologie zu sein. 4 0 Schmitt verfaßte sein 
Buch „Politische Theologie II" als Widerlegung der These Petersons. Peter­
son faßte seine These in drei Sätzen zusammen: „1. Die Lehre von der göttli­
chen Monarchie mußte am trinitarischen Dogma und die Interpretation der 
Pax Augusta an der christlichen Eschatologie scheitern. 2. Damit ist nicht nur 
theologisch der Monotheismus als politisches Problem erledigt und der 
christliche Glaube aus der Verkettung mit dem Imperium Romanum befreit 
worden, sondern auch grundsätzlich der Bruch mit jeder politischen Theolo­
gie' vollzogen, die die christliche Verkündigung zur Rechtfertigung einer 
politischen Situation mißbraucht. 3. Nur auf dem Boden des Judentums oder 
Heidentums kann es so etwas wie eine .politische Theologie' geben". 4 1 

Schmitt hätte an sich mit dem dritten Satz zufrieden sein können. Er hätte nur 
nachweisen müssen, daß es die rational begründete Theologie gibt, die mo­
notheistisch ist. Man mag sie heidnisch nennen, weil sie ohne die christliche 
Offenbarung auskommt. Sie ist zugleich ein Element der Offenbarung, denn 
die christliche Offenbarung setzt die rationale Theologie voraus oder schließt 
sie ein, weil die Offenbarung ein rationales Fundament braucht, eben die 

3 9 Nicht nur in: Römischer Katholizismus, sondern auch sehr extensiv in: Politische Theologie II. 
40 Erik Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, Ein Beitrag zur Geschichte der 
politischen Theologie im Imperium Romanum, Leipzig 1935. Ders.: Theologische Traktate, 
München 1951, 45-147. Ders.: Ausgewählte Schriften, hrsg. von B. Nichtweiß, Bd. 1, Würzburg 
1994, 23-81. 

4 1 Zitiert in Politische Theologie II, 74. 


